
191 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalrates (V. G.P .). 

Bericht 
des Hauptausschusses 

über die Regierungsvorlage (130 der Bei
lagen): Bunde~verfassungsgesetz über die 
Behandlung der Nationalsozialisten (Natio-

nalsozialistengesetz ). 

Der Kampf gegen deI). Nationalsozialismus 
war ein Weltkampf; die Überwindung des po
litischen, sozialen und wirtschaftlichen Chaos, 
das de.T von Hitler entfesselte Weltbrand 
hinterlassen hat, erfordert die Zusammen
fassung aller politischen Kräfte der Mensch
heit. Das gleiche gHtauch für die Beseiti
gung des innenpolitischen Schuttes, den das 
nazistische Terrorregime neben den zerstör
ten Städten, Verkehrsanlagen und Betrieben 
in den befreiten Ländern angehäuft hat. Die 
Bereinigung des Naziproblems ist daher so
wohl innenpolitisch als auoh außenpolitisch 
von größter Bedeutung. 

In der Art seiner Lösung erblicken die 
,freien Völker der Welt den Prüfstein der 
Reife des österreichisohen Volkes zur Selbst
regierung und der Stärke seiner demokrati
schen Staatsgewalt. Die Herstellung seiner 
vollen .staatlichenSouveränität, die Aufhebung 
der alliierten Kontrolle und der Abzug der 
Besatzungstruppen stehen mit ihr in einem 
unlösbaren Zusammenhang. 

Die österreichische Republik hat das Nazi
'problem durclhzwe.i Ge,setze einer Lösung zu
zuführen versucht, und ·zwar durch das Ve r
bot s g e set z vom 8. Mai 1945 und das 
K r i e g s ver b r e ehe r g e set z' vom 
26. Juni 1945" :Seide Gesetze ergänzen ein
ander. 

Das Kr i e g s ver b r e c her g e set z 
bezweckt, alle jene Personen, die im Zuge 
des Hitlerkrieges oder der nazistischen Ge
waltherrschaft Verbrechen begangen haben, 
der ver~lienten Strafe zuzuführen. Von ihni 
wer:den alle jene Fälle und darüber hinaus 
noch andEjre Schwerbelastete erfaßt, welche 
in den von den Alliierten für Deutschland 

erlassenen Gesetzen als Hauptschuldige und 
Verantwortliche unter Strafe gestellt sind. 
Das Kr i e g sv erb r le c her g e set z ,ist 
in vollem Umfange geeignet, das erforder-· 
liehe Ziel zu erreichen. Die dann und wann 
vertretene Auffassung, daß die Prozesse sehr 
schleppend vor sioh gehen, übersieht folgende 
Tatsachen: 

1. Polizei- und Justizverwaltung sind erst 
seit einigen Monaten in ganz österreich ein
heitlich wirksam -geworden. Man werfe ihnen 
daher nicht vor; daß sie Kriegsverbrecher 
noch nicht ertappt haben, welche sich in den· 
duroh die D.emarkationslinien geschaffenen 
Schlupfwinkeln verbergen konnten! 

2. Der österreichische Behördenapparat 
mußte erst mühsam wieder aufgebaut werden 
und nlangelt es an der entsprechenden An
zahl geeigneter Richter. Was immer aber ge
schehen konnte, um die Schuldigen der ge
rechten Sühne zu unterwerfen, wurde ·und 
wird getan. 

Das Verbot'Sgesetzselbst w,urde nur 
in Wien, Niederösterreich und Burgenland 
angewendet. In den anderen Zonen galt es 
nicht oder wurde seine Anwendung erst zu 
einem so späten Zeitpunkte genehmigt, daß 
seine e ,i n h ei t 1 ich e W,i r k u n g verloren
ging. Hierdurch ,sind geradezurunerträgliche 
Zustände eingetreten, die sehr ernste Gefah
'ren .für die demokratische Entfaltung unseres 
Landes in sich bargen. 

In diesem Notzustande haben sich die drei 
Parteien unseres 'Landes entschlossen, ge
meinsam einzugreife~ Die Parteienverhand
lungen wun;len am 25. Februar ·1946 aufge
nommen und führten zu der am 30. März 1946 
in der Tagespre1sse ,veröffentlichten Verein
barung. In der Folgezeit wurden die Grund
sätze dieser Vereinbarung legistisch verar
beitet. 

Der vorliegende Gesetzent-
w u r f b e z w eck t nun, ein e end g ü 1-
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ti geL Ö s u n g des Na z i pro b 1e m s I Sühnefolglen entzogen hätte, während der 
her bei.z u f ü h r e ll, in dem all e Fr a- einfache Mami in den Maschen des Gesetzes 

. g·e n e r s c h Ö p f end b e h an deI t w e r- , hängengeblieben wäre. 
den. 

.Seine Ziele sind: 
1. Schutz und Sicherung der demokratisch

freiheitlichen Entwicklung; , 
2. Vernichtung der gesellschaftlichen Macht

stellung des Nationalsozialismus; 
3. Aufspaltung der nationalsozialistischen 

Parteimitgliedschaft in Belastete und Minder
. belastete; 

4. Endgültige Festsetzung der Sühlnefolgen. 

Der Gesetzentwurf geht 'von dem Gesichts
punkt ein e r von sub j e k t i v e n M e r k-

. mal e n los gel ö s te n Be ha n d 1 u.n g 
der n a t ion als 0 z i a 1 ist i s c h e n P a r
t e i mit g 1 i e der· aus. Es mag sein, daß 
im allgemeinen eine individuelle Behandlung 
dem Prinzip der GerechHgkeit besser ent
spricht. Für den vorliegenden Fragenkom
plex trifft dies aber nicht zu. Aus dem Ver
such, das individuelle Behandlungsprinzip 
anzuwenden, ergeben sich folgende theoreti
sche und praktisci1e Schwierigkeiten: 

1. Eine Untersuchung der Motive des Bei
trittes und des Verhaltens als Nationalsozia
list erfordert ein genaues Verfahren, das dem 
der Strafprozeßordnung entsprechen müßte. 
Der Tatbestand müßte einwandfrei ermittelt, 
Beweis und Gegenbeweis genau abgewogen 
werden. Wir sind aber aus technischen Grün
den gar nicht in der Lage, etwa 450.000 sol
cher Prozesse in kurzer Zeit abzuwickeln. 
Sie würden 10 bis 15 Jahre in Anspruch 
nehmen. Ein e Ver s chI e p p u n g des 
Na z i pro bl e 111 s au f eine solche 
Z ei t d aue r ist aus G r ü n de n der 
Her s tel I u n g des i n n e ren F r i e
d.~ n s u nm ö g I ich. Sie würde das Gegen
teIl dessen bewirken, was notwendi.g ist. 

2. Die Wirkungen eines verkürzten Ver
fahrens haben wir anschaulich genug in den 
erstinstanzlichen Entregistrierungen kennen
gelernt. In Wien haben etwa 90 Prozent der 
Registrierpflichtigen Befreiungsansuchen ei~
gebracht. Es gab plötzlich keine nationalsozia
listischen Parteimitglieder mehr. Jeder er
brachte zahlreiche unkontrollierbare Bestä
tigungen über sein Wohlverhalten. Der 
N at u r n ach ·Il e u g t ein sol ehe s 
S y s t e m nur L i p P e n b e k e n n t n iss e. 
Jedes gesellschaftliche System, das den ein-I 
zeInen vor Aufgaben stellt, die er infolge I 

d,er . Unvollkommenheit der menschlichen 
Natur nicht lösen kann, ist falsch und führt 
zu .sozialpsychologischen Krankheitserschei
nungen. In der Praxis wäre es so gewesen, 
daß sich der Schlaue und Wendige der I 

I n der G e sam t h e i t g e s ehe n, ist· 
d a her das gen e l' e 11 e B e h an d-
1 u n g s p r i n z i p ger e eh tel'. Es bietet 
die Voraussetzung zur GI' u P p e 11 ein te i-
1 u n g, ,z u r Dur c h set 'z u n g der Z i eie 
des G e set z e sund zur l' a 's c h e s t e n 
L i q u i die run g des N a z i pro b 1 e m s. 
In seiner Anwendung ergeben sich: 

a) die Einteilung der Nationalsozialisten 
teils nach ihren Taten, teils nach ihrer 
Funktionsstellung innerhalb der Bewe
gung in Kr i e g s ver b r e c her, B e
las t e t e, M i n der bel ast e t e ; 

b) dje einheitliche, Festsetzung der Sühne
folgen, Bewährungsproben und Siche
rungsmaßnahmen, aufg,egliedert für die 
einzelnen Berufe; 

c) die Berücksichtigung der sozialen Stel
lung in der Erkenntnis, d~ die sozial 
höher gestellte und daher einflußrei
chere Person eine höhere Verantwor-

, tung zu tragen hat als der "k-leine 
Mann". 

Innerhalb dieser gener·ellen 
Behandlung i,st aber auch - al,s 
Aus nah 111 e ge d ach t - ein e . in d i
v i,cl u e 11 e vor g es e he ll.· Solche sind: 

1. Das G n ade n r e c h t des B und e s
prä si den te n, Ausnahmen von der Be
handlung nach den Bes!timmungen de,s Ar
tikels III (strafrechtlicheSonderbestimmungen 
der §§ 10 bis 12) und des Artikels IV (Na0h
sicht von den Sühnefolgen - ganz oder 
teilweise) zu bewilligen. 

2. Kom m iss ion e ll"e V e da h l' e n: 
a) [§ 19, A b s. (2)] i n Aus nah m e

fällen für Minderbelastete 
be ,s tim m te r B e r uf S Il W e i g e 
wie die der Re.chtsanwälte,Patent
anwälte, Ziviltechnilk,er, Wirtschafts
prüfer, Steuerberater, Gebäudeverwal
ter, Betrielb eines Theater-, Konzert-, 
Kino-, Varietee-, Zirkus- und anderen 
Ver~nstaltung.sunternehtnellls' .sowie des 
FHmverle.ihgewerbes, der weiteren Ver
~endung im Sfcherheitswach-, Gendar
merie-, . Kriminal-". Zollwach- und im 
JusHzwachdienst, beli der Strafrechts
pflege und beim StraTvollzug; 

'b) Belastete und minderbela
s t e t e K ü n s tl e r (Schauspieler, 
Sänger, Tänzer, Dirigenten, Musiker, 
Regisseure, Bühnenbildner)' körl.llen 
gemäß § 18, Punkt p, beziehungswei,se 
§ 19, Punkt 1, vom öffentlichen Auf
treten ausgeschlossen werden. 
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, 
3. :B e hör d Li ehe ' 'Ö' b e r p r rii fun g s

verfahren für 

a) m i nd erb e 1 as t e te ö f f e nt 1 ich e 
An g e s t e 11 t e, die im öffentlichen 

/Dienst nur nach besonderer Prüfung 
ihres Verl~altens ün !Sinne de,s ,§ 6" 
Abs. (1), des' Beamtenülber1eitungs
gesetzes und nur. dann verwendet 
werden können, weim für ,sie nach Be
rücksichtigung der im § 6, Abs. (1) bis 

, (4) des obzitierten Gesetzes angeführ
ten' Personen noch Dienstposten frei 
sind; 

b)den W,i der ruf der L Wh rb e f u g
n i s 'als Privatdozent an Hoc'hsC'hulen 
bei lMindeI1belasteteoll 'auch in jenen 
,Fächern, die nicht im ersten Satz des 
§ 19, A'b8. (1), 21b,Punkt aa, angeführt 
. sind; 

'c)die Zulassung zum Hoch-
s c h u l,s t u d i u m. 

", 

Die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen. 

Sie umfassen: 

1. Das Verbot der Neub'ildung 
n a t ion als 0 z i a 1 ist i s ehe, r 0 r g a n ,i
sationen oder der Betätigung im 
n a t i 0 11 a 1,8 oz i a ,1 i 8 t i s ehe n S i n n e 
(§§ 1 bis 3 g). Diese Bestimmungen wurden 
neu ge faßt, zweckentsprechend gegliedert und 
sind geeignet, jedweden nationalsozialisti
schen B!tZiillus im Keime zu ersticken. 

2. D ,i e S t r a f d roh u n g des § 10: Die
jenigen Personen, die zw1sC'hen dem 1. Juli 
1933 und dem 13. Märiz 1938 der NSDAP 
oder einemi'hrer Wehrverbä't1de angehört 
haben, haben sich de,s Verbrechens des 
Hochverrates schuldig gemacht. Es ist ein 
Akt der Vorsicht, die Möglichkeit einer Ver
folgung aus allgemeinen Gründen oder aus 
solchen, die in ,der P ells on gelegen sind, offen
zUhalten, denn diese Personen haben Zlur 
gewaltsamen Be'setzullJg österreichs wesentlich 
beigetragen und müssen daher zum Nach
weis ihres guten Willens und korrekten 
Verhaltens besonders angehalten werden. 

3. Die Re g i st r i e r p f li c h t aller Per
sonen, die der NSDAP oder ihren Gliede
rungen und Wehrverbänden angehört haben 
[§ 4, Abs. (1)]. Die öffentliche Ver,zeichnung 
bezweckt vor -allem, jene, die sich eines Ver
bredhens schuld'ig gemacht haben, lückenlos 
zu erf!tssen. Darüber hinaus stellt sie aber 
auch' eine ,nicht ZlU unterschätzende V 0 r-, ' 

b e u gun g s maß nah m ,e gegen national-
sozialist,ische Umtriebe dar. Ihre Durch
führung muß daher umfassend seiD Diese 
Liisten halben somi,t auch jene zu enthalten, 
denen an ,sich Pardon zu gewähren wäre. 
Eine Ausnahme in Einzelfällen ist aus die-

sen Gründen n,i eh t vorgesehen. Es sind 
vilelmehr-nur ,solche Personen von der Regi
strierpflicht ausgenommen, dlie als National
sozialisten nicht angesehen werden können. 
Der Krei,s dieser Personen ist ,sehr enge 
gezogen [§ 4, Abs. (5)]. 

4. Po H t i s eh e Ver bot e. !Solche sind: 
a) der Ausschluß der Belasteten vom 

aktiven und passiven Wahlrecht sowie 
vom Schöffen- und Geschworenenamte 
b1s 30. AprH 1950 (§ 18, Punkt k); 

b) das Verbot der Zugehörigkeit der Be
l!tsteten zu einer politischen Partei bis 
30. AprH 1950 (§ 18, Punkt 1); 

c) der AussC'hluß der Minderbela,steten 
vom passiven Wahlrecht in die gesetz
gelbenden Körperschaften und :vom Amte 
eines Geschworenen oder Schöffen bis 
30. April 1948 [§ 19, Abs. (1), Punkt h] . 

Diese Verbote sind zugleich auch Fristen 
der' Bewährung. 

5. Der A u 's s chI u ß v 0 oll der A u s
üb u n g belS tim m t erB e ruf 'e, die auf 
das geistige und kulturelle Leben von be-
sonderen} Einflusse sind ~Schriftsteller, c, 

Lehrer, Künstler, gewerbliche Betriebe wie 
Kino, 'Dheater usw.). Es ist selbst,verständ
lieh, daß auf diesem Gebiete für Belastete 
und Minderbelastete unterschiedliche Rege
lungen getroffen werden mußten, auch wenn 
in den Einzelfällen ein Unterschied nur in 
der Z ei t da u e r des Berufsausübungsver
botes besteht. 

6. Die Ver nie h t,u n g der ge s e 11-
schaftlichen Machtstellung des 
N at ion als 0 IZ ,i a li sm u s. Diesem Ziele 
dienen die E n t 1 ass un g der Bel a s ,t e
t e n aus dem ö f f e n t 1 ich enD i e n s t; 
das Ver bot, wir t s c h a f t ~ ich e n V e r
t r e tun g 's k ö r per s c h a f t e n, V 0 r
s ,t ä nd e nun d Auf s ich t 's rät e n a n
zugehören; bestimmte Beru:fs
ver bot e, für Minderbelastete zeitbegrenzt, 
für Belastete für die Dauer, wobei es sich 
durchwegs um solche Berufe handelt, deren 
Ausübung eine b e 'S 0 n der e s t a a t s
politische Ver 1 ä ßll ich k e i tertor
dert; die Pe n s ion i, e run g deoS Mi n d e r
bel ast 'e t e n 'aus dem öffentlichen Dienst 
bei VerküI1zung der Pens.ionenj das Verbot 
der F ü h r u ,n g von Mit t e 1- und G r 0 ß
b e tri e ben für Belastete und von Groß
betrieben für Minderbelastete usw. 

DieSühnefolgen. 

E,s war bereits Absicht der Provisorischen 
Staatsregie~ung, die belasteten von den min
de~belasteteIi Nationalsozialisten zu trennen 
und der großen Masise der ,bloßen Mitläufer 
den Weg zurück 'zur demokratischen Volfus-

2 
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und StaatsgemeinschaH zU ermöglichen. Die 
Verwirküchung dieser Absicht ist eine 
staatspolitische Notwendigkeit, die von allen 
Kennern der österreichischen Verhältnisse 
bestätigt wÜ'd. Von den vielen Zeugnissen 
sei insbesondere auf dil;) Erklärungen des 
englischen Abgeol'dneten Gordon Wal k e r 
verwiesen, die er anläßlich seines Aufenthal
tes in österreich während der Wahlbewe
gung abgegeben hat. Da etwa 45Q.000 Per
sonen im Sinne des vorliegenden Gesetz
entwurfes' registrierpflichtig sein weI1den, 
ist es unmögl,ich, eine .so große Anzahl von 
Menschen dauernd von der Anteilnahme am 
öffentlichen Leben auszuschließen und ,sie 
zu einer Gruppe mindel'en Rechtes herabzu
drücken. Let z t e n End e s i 's t nur jen e 
S t a a t s- oll n d G e s e 11 s eh a f t s 0 r ,d
nun g von D aue r, die s ich auf G 'e
r e c h t i g k e i t, L J e b e, F r e li h 'e ,i tun d 
Achtung vor der Men'schenwürde 
g r ü!l d e t. 

Hierzu kommen aber noch di'e Ursachen, 
die es ermöglicht haben" daß, der National
sozialismus eine so große Anzahl von Men
schen in Österre1ch Jn seinen Bann, ziehen 
konnte. Schuld daran trugen die sozialen und 
wirtschaftlichen VeI"häItnis'se, in d'enen sich 
österreich damals befand. 600.000 Menschen, 
beinahe jeder drUte Arbeitsfähige, waren 
seit Jahren arbeitslos. Der Geschäftsumsatz 
und (lier Absatz der landwirtschaftlichen 
Produkte sank von Jahr zu Jahr und er
schütterte die Existenzgrundlagen der Selb
ständigen und der Bauern. Ausgeschlossen 
von der Möglichkeit, in absehbarer Zeit 
wieder fest'en sozialen Boden zu gewinnen, 
war'en die'se Menschen von einer zermür
benden Ho'ffnungslosigkeit erfüllt. War es 
ein Wunder, wenn sehr viele von ihnen 
jener verlogenen, aber mit den raffinierte
sten massenpsychologischen Methoden aus
g~~stattete Goebbels-Propaganda unterlagen, 
die ihnen das Paradies auf Erden ver
sprach? "Für jeden etwas" - das war der 
Inhalt d~eser intensiven' Propaganda, die 
"das DrHte Reich" den Mellischen geradezu 
als Erlö,sung vorspiegelte.E.s möge der Satte, 
der nie sein Brot mit "Tränen oaß und der 
die zermürbende Hoffnungslosigkeit jahre
langer Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen 
Notstandes nie gekannt hat, den Mut haben, 
über diese Menschen zu Gericht zu' sitzen! 

( 

Dr. l\figscb, 
Berichterstatter. 

Der Notwendigkeit, die lrregeleiteten, 
Verführten und Mitläufer von den Schuldigen 
zu trennen und sie' einer 'entspreCihenden 
staatspolitischen Umschulung zu unterziehen, 
steht aber zwingend die Forderung nach 
Wiedergutmachung gegenüber. In ihr findet 
die Sü h ne p f li c h t ihre Begründung. Es 
sei darauf verwiesen, daß all das Unglück, 
das das verbrecherische Gewaltregime des 
Nationalsozialismus über unser Volk, über 
jede Familie und die gesamte Menschheit 
gebracht hat, in der Gesamtheit gar nicht 
in Einklang gebracht werden kann zu jenen 
Leistungen, die das Gesetz den Nationalsozi
alisten auferlegt. Alle diese Sühneleistungen 
sind dem Wesen nach nichts anderes als der' 
Be w eis des gut e n W i 11 en s. Den Be
lasteten treffen sie gewiß sehr schwer; er 
zählte aber zu den Hoheitsträgern der Partei 
und hat eine erhöhte Verantwortlichkeit zu 
tragen. 

Es muß zugegeben werden und entspricht 
durchaus den sozialen und politischen Not
wendigkeit,en unseres Landes, daß der Min
derbelastete milder behandelt wird. Die 
s t ren gen B' e s tim m u n gen - des 
Wir t s c h a f t s s ä u b e r u ill g s-, des 
W 0 h nun g san f 0 r der u n g s- und des 
A rb ei t s p f 1 i ch t g e §''8t z e '8 find e n 
auf ihn k ein e An wen dun g me h r. 
Der Weg zurück ist ihm geöffnet. 

In der Gesamtbeurteilung des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes kann gesagt werden, daß 
seine Bestimmungen alle staat't3politischen Er
fordernisse berück;lichtigen. Es 1st geeignet, 
alle Spuren der Naziideologie auszumerzen, 
die, Entfaltung eines gesunden und demokra-, 
üschen Lebens zu sichern und auf die Ach
tung vor Recht, Ordnung und Menschenwürde 
gerichtete Zustände zu schaffen. Möge es 
mit h elfe n, dem ö s t e rr e ich i s (t h e n 
Volke den äußeren und inneren 
Fried~,n zu geben! 

Der Hauptausschu'ß hat den Gesetzentwurf, ' 
der sich in XXI HauptslJück,egliedert und 
31 Novellen, beziehungswei'se'Neuregelungen 
umfaßt, in eingehenden und gewissenhaften 
Beratungen genehmigt und stellt somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle ihm in der . /. 
angeschlossenen Fassung die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 20. Juli 1946; 

Kunschak, 
Obmann. 
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Bundesverfassungsgesetz vom 
. 1946 über .die Behandlung der 

Nationalsozialisten (N ationalsozialisten-
gesetz). 

Der Nationalrat hat beschJo&sen: 

1. HAUPTSTüCK. 

3. Verbotsgesetznovelle. 

Abschnitt 1. 

Das Verfas'Sungsgesetz vom 8. Mai 1945, 
St. G. BI. Nr. 13, über das Verbot der NSDAP 
(Verbot'sgesetz) in der Fassung ,des Verfassungs
gesetzes vom 15. August 1945, St. G. B1. 
Nr. 127 (1. Ver'bo!sgesetznovelle), und des Ver
fassungs:gesetz,es vom 16. Nov,ember 1945, 
B. G. BI. Nr. 16/1946 (2. Verbotsgesetz
novelle), wird abgeändert wie folgt: , 

1. § 3, Albs. (2), entfällt. An seine Stelle 
treten folgende BeStitpmungen: 

,,§ 3 a. Eines Verlbrechens, macht sich schuldig 
und -wird mit dem Tode und dem Verfall des 
gesamten Vermö,gens !bestraft:' 

1. wer den organisatorischen Zusan}.menhalt 
der NS:DAP, der SS, ,der SA, des NSKK, des 
NSFK, des NS-Solda tenringes, des NS-Offiziers
bundes, einer ihrer Gliederungen, ,eines ange
schlossenen Ver'bandes oder einer anderen 
na!tionalsoZJiaJIi,stischen Onganisation aufrechtzu
erhalten oder wie dei herzustellen sucht; 

2. wer eine Verbindung gründet, deren Zweck 
es ~st, durCh Betätigung ihrer Mitglieder im 
nationahozi,a1istischen Sinn di,e Selbständigkelit 
und Unaihhängigkeit der Republik österreich 
zu untergraJben oder die öffentlich,e Ruhe und 
den Wiederaufbau Osterreichs zu stören, oder 
wer sich in einer Verbindung d~eser Art führend 
betätigt; 

3. wer den,Aushau einer der in der -Z. 1 und 
der Z. 2 bez,eichneten Organisationen und Ver
bindungen durch Anwerbung von Mitgliedern, 
Bereitstellung von Geldmitteln oder in ähnlicher 

5 

/. 
Wei,se föf'dert, die Mitglieder einer', sokhen 
Organis,ation oder Verhindun'g mit Kampfmit
tdn, Verkehrsmitteln, oder' Einrichtungen zur 
Nachrichtenübermittlung ausrüstet oder in ähn
licher Wei~e die Tätigkeit einer solchen Organi
s,ation oder Verbindung ermöglicht oder unter
stütz;tj 

4. wer für eine sülche Ol1ganisation oder Ver
bindung Kampfmittel, Verkehrsmittel ode~ Ein
richtungen zur Nachrichtenübermittlung her
stellt, sich verschafft oder berei,thält. 

§ 3 b. Wer an einer Organisation oder Ver
bindung der i)l § 3 a bezeichneten Art teil
nimmt oder sie durch Geldzuwendungen oder 
in an,derer Weise untersuützt, wird, wenn die 
Handtung nicht nach § 3 a strafbar ist, wegen 
Verbrechens mit schwer,em Kerker von 10 bis 
zu 20 Jahren und mit dem Verfrall des ge'sam
ten Vermögens hestraft. 

§ 3 c. DieStmfbarke.it der in den §§ 3 a und 
3 h bezeichneten Handlungen erli'scht, wenn , 
der Schuldige aus eigenem Antrieb, ehe die Be- ' 
hÖf'de s,ein Verschulden erfäJhrt, ,alles, was ihm 
von der Org,ani:sation oder Verlbindung und 
ihren 'Plänen bekannt ist, zu einer Zeit, da es 
noch g,eheim war und ein Schaden vel'hüt,et wer
den konnte, der Behöl'de enDdeckt. 

§ 3 d. Wer öffentlich oder vor mehreren 
Leuten, in Druckwerken, vel1breiteten Schriften 
oder bildlichen Darstellungen zu einer ,der nach 
§ 1 .order ,§ 3 vel'botenen Handlungen auffor
dert, 'aneif.ert oder zu verleiten sucht, insbe
sondere zu diesem Zweck dJie Ziele der NSDAP, 
ihre Einricht,ungen oder Maßnahmen verherr
licht oder anpreist, wird, sofern sich' darin nächt 
ein schwerer verpöntes Verbr,echen darstellt, 
mit schwerem Kerker von 10 bis zu 20 Jahren 
und mit dem Vef'fall ,des g,esamten Vermö,g,ens 
bestraft; 

§ 3 e. (1) \Y1 er die Begehung eines Mordes, 
eines Raubes, einer Brandlegung, eines Ver
bre~ens nach § 85, 87 oder 89 des Straf-
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gesetzes oder eines Vellbrechens nach § 4 des 
Spreng,stoffgesetzes aI.s Miae1 ,der BetätiguDJg im 
na'tionails<n.i<lJlis6schen Sinn mit einem anderen 
v,er<lJbrooet, wird mit dem Tode, und m~t dem 
VetfaH des gesamten ,V:ermögens bestraft. 

(2) Nach Albs. Cl) WliI1d nicht Ibestraft, wer 
sich in eine Verabredurug der dort bezeichneten 
Art eingelassen hat, in der Folge aber aus ei
genem Antrielb, ehe die Bdhör,de ·sein Verschl]'1-
den eI1fäihrt, 'alles, . was ihm von der- Veralb
redurug bekannt ist, der Behörde zu einer Ze~t 
enodeckt, Ida es noch ,geheim war und das bealb
sichvigte Vet1brechen verhütet werden konnte. 

§ 3 f. Wer einen Mord, einen Raub, eine 
Brandlegung, ein Verlbrechen nach § 85, 87 
oder 89 des Strafgesetzes oder e~n Verbrechen 
nach -§ 4 des Sprengswffgesetzes aIs Mittel der 
Betätigung .im national:sozialistiischenSinn ver
sucht oder voHbringt, wird mit dem Tod un,d 
mit dem Verf:a:H des g,esamten Vermögens be
straft. 

§ 3 g. (1) Wer sich auf andere als die in den 
§§ 3 abis 3 f bezeichnete Weis,e äm nanional
sozialisti'schen Sinne betätigt, wird, sofern die Tat 
nicht ruach einer anderen Bestimmung strenger 
strafbar ist, mit 5chwerem Kerker von 5 'bis 
zu 10 JaJhren, bei besonderer Gefährlichkeit des 
Täters oder der Betätigung bis 'liU 20 Jahren 
bestraft. Auch kann auf Vermögensverfall er
kannt werden. 

(2) Wer von einem Unternehmen der in §§ 3 a, 
3 b, 3 d oder 3 e bezeichneten Art oder, von einer 
Person, die sich in ein solches Unternehmen ein" 
gelassen hat, zu einer Zeit, in 'der ein' Schaden 
verhütet werden konnte, glaubhafte Kenntnis 
erhält und es vorsätzlich unterläßt, der Behörde 
Anzeige zu erstatten, obgleich' er ~ie machen 
konnte, ohne sich, seine! Angehörigen (§ 216 
St. G.) oder unter seinem gesetzlichen Schutze 
stehende Personen einer Gefahr auszusetzen, 
wird mit schwerem Kerker von 5 bis zu 10 Jah" 
ren bestralt." 

2. § 4 hat zu lauten: 
,,(1) Alle Personen, die ihren, ordentlichen 

Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ge
biet ,der Republik Ost,erreich' halben und - wenn 
auch nur zeitweis.e· - zWlischen dem 1. Juli 
1933 und dem 27. A:p~il 1945 

a) .der' NSDAP oder ~hren Wehrver'bän·den 
SSoder SA oder 

b) dem NS-Sold<lJtenlling oder dem NS-OHi
ziersbund angehört haben oder . 

c) Führer in ,den Wehrvetibänden NSKK oder 
NSFK vom Sturmfuhrer .oder Gleichge
stellten aufwärt's oder. Funktionäre in 
einer sonstigen Gliederung, Organisation 
oder in einem sünstigen angeschlossenen 
Vetiband von dem einem Kreisleiter ent
sprechenden Rangaufw:ärts waren, 

werden in besonderen Listen verzeichnet. 

(2) Als AngdhöciJg,er der NSDAP ,istanZJu
sehen, wer als Mitglied in .diese Partei aufge
nommen wOl1den ,ist (P,arteiffili~gLied) oder wer 
durch Aufnahme ah Parteianwärter ,die Anwart
schaftaufdie Parteimit.gliedschaft und das Recht 
zum vorläufigen Trag~n des Parteiabzeichens 
erworben hat (Parteianwärter). 

(3) Die Dauer. des die' Registtiierungtspflicht be
gründenden Zustandes, Parteiauszeichnungen, 
Funktiünen sowie die be50nderen mit Rechts
folgen verbundenen Umstände,' insbesondere 
auch di'e Zugehöri'gkei,t zu einer bestimmten 
Personengruppe (§ 17), ,sind in den Listen be
sonders zu vermerken. 

(4) Durch VeroT'dnung kann <bestimmt wer
den, welche Personen als Funktionäre im Sinne 
dieses Verifassu~gggeset~es ,anzus,ehen sind. ' 

(5) Von der Verzeichnung .gemäß Ahs. (1) 
sind ausgenommen: 

a) Partei;mwärt'er, >tieren Aufnahme in die 
NSDAP aus politischen Gründen abge
lehnt wOl'den ,j:st; 

b) P,artcimitglieder, Angehöl'igeder SA und 
Parteianwärter, die aus politischen Grün
den vor dem 1. Jänner 1945 entweder 
aus'g.eschlossen wurden oder ausgeschieden 
sind; 

c) Parteimitgli'eder und Parteianwärter, die 
s'ich aus politischen Gründen während der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ent
weder in gerichtlicher oder polizeilicher 
Ha~t von mindestens einer Woche befun
den oder sonst länger dauernde Schäd,i
gungen durch gerichtliche oder staatspoli
zeiIich'e Maßnahmen aus solchen Gründen 
el1litten :haben, sofern sie sich nicht später 
ohne Zw,alJ.g im Sinne d'er NSDAP betätigt 
haben; 

d)Pel1sonen, die lediglich einer Betriebs-SA 
oder SA-Wehrmannschaft angenört haben, 
ohne eine Funktion vom Sturmführer 
oder Gleichgestellten aufwärts bekleidet 
zu haben; 

.e) Personen, denen die ,Provisorische Staats
regierung ,eine Ausnahme von 'der Behand
lung nach den Bestimmungen des Ar
tikels II zugehilligt hat; 

f) Personen, die mit der Waffe i~ der Hand 
in den Reihen der Alliierten Armeen ,ge
kämpft :haben." 

3. § 5 hat zu lauten: 
,,§ 5. (1) Jeder nach § 4 zu V'erzeichnende hat 

die Anmeldung selbst zu erstatten. Jedermann, 
jede Behörde und jede Körperschaft des öffent
lichen Rechtes ist zur Auskunftserteilung ver
pflichtet. . 

(2) Registrlierungspflichtige, di'e ihren W ohn
sitz innerhalb der RepublVk· österreich seit 

/ 
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13. März, 1938 gewechselt hahen, sind verpflich
tet, alle Anschriten bei der Anmeldung anzu
geben. 

(3) Die Registr,ieningsbehörde ist verpflidltet, 
d+e Anmeldung den Registrierungsbehörden mit
zut'eilen, die für die früheren Wohnsitze zu
stän'dig waren. Diese Mitteilungen' sind den Ver
zeichitisseh nach Absatz (1) als Anhang anzu
sd!ließen. " 

4. § 6, Satz 1, erhält folgende Fassung: 

"Die Listen sind ,nadl Ortsgemcinden, in 
Wien und ,anderen Igroßen Städten nadt Be-
2lirken, Gassen, hezIehungsweise nach Hausnum
mern anzulegen." 

.5~ a) Im § 7, der die Bezeici-).nung Abs. (1) 
el1hält, hat der zweit,e Satz zu lauten: 

"Die<> gilt .lud! für Vermerke im Sinne des 
§ 4, A:bs. @." 

b) Dem Abs. (1) werden nadlstehende Ab
sätze aIlJgefügt: 

,,(2) Die in den besonderen Listen nadl 
redl,tskräftigem AlbscWuß 'des Regi,strierungs
verfahrens verzeidlneten und vermerkten Um
stände sind .für alle Gerridlt,e und Verwaltungs
behörden bindend festgestellt, für die Gerichte 
jedodl;soweit ,sre im Strafv,erfahren nach der 
Strafpfozeßorclnung zuentsdleiden halben', nur 
dann, wenn die Kommission heim Bundesmini
sterium .für Inneres sdlonentsdlliede~ hat. 

(3) Ist .die Entsmeidung eines Geri,mtes oder 
einer VerWialtungsbehörde ,"on der Feststelfung 
von Umständen abhängig, die ih den besonderen 
Listen zu verzeidlnen oder zu vermerken sind, 

'so haben diese Behörden ihr Verfahr,en von 
Amts wegen bis 'zur remts:kräftigen Beendigung 
des Vel'fahrens nadl Ahs. (1) zu untel1brechen, 
zugleidl alle ihnen Ibekanntgewordenen Um
stände der nadl Abs. (1) 2lUständigen Behörde 
anzuzeigen und erforderlichenfalls um Einleitung 
des Verfahrens nadl Albs. (1) zu ersudlen. Die 
Fortsetzung des unterhrodlenen Vel1fahrens er
folgt auf Antrag oder von Amts wegen. Diese 

'Bestimmungen gelten nidlt .für das gerichtli'dlc 
Strafverfahren. 

(4r-Die Registrierungsbehörden hahen nadl 
redltskrä-ftiger Beendigung des Registrierungs
verfahrens auf Antrag oder auf Ersudlen von 
Behörden über den Inhalt der Eintragungen in 
die besonderen Listen Auszüge aus dem Register 
zu erteilen sowie Registrierungskarten auszu
stellen. Das Nähere über die Registrierungskar
ten wird durdl Verordnung bestimmt." 

6. Die ühersdlrift zu Artikel I'llhaüu lauten: 

"Artikel III: Strafredltlidle Sonderbestimmun
gen." 

7. § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. (1) Wer in der Zeit zwisdlen dem 
1. Juli' 1933 u'nd dem 13. März 1938 nadl Voll
endung des 18. Lebensjahres j~mals verhotswidrig 

:; \ 
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für die nati:onalsozialistisc,he Bewegung sich he~ 
tätigt oder verbotswidrig einem der ·Wehrver
hände der NSDAP {SS, SA, NSKK, NSFK) oder 
dem NS-60ldatenring oder dem NS-Offiziers
bund angehört hat oder wegen verbotswidrj'ger 
Betätigung' für die nationalsozialistische Be
wegung von der NSDAP als "Altparteigenosse" 
oder "Alter Kämpfer". anerkannt wOl'den ist, 
hat sich des Verlb,redlens des HodllverI1ates im 
Sinne des § 58 des Strafgesetzes sdlu1dig gemadlt 
und ist wegen' dieses Verbredlens mit schwerem 
Kel1ker inder Dauer von 5 bis 10 Jahren ,zu be
strafen. 
\ (2) Die Verfolgung wegen dieses Verlbredlens 
findet jedellJfalLs 'statt, wenn sie die Bunde<>r,e
gierung im Falle des überhandnehmens hochver
räterisdler Umtriebe allgemein anordnet .. 

(3) Die Verfolgung flndet f,erner statt,' wenn 
sidl der Täter nach dem lnkrafttr,eten dl'eses Ver
fassungSigesetzes in seiner ursprünglichen Fassung 
für Idie NSDAP, ,für eine JJhrer Gliederungen 
oder einen ihrer Verbände irgendwiehetätlgt, 
sidl eines Verbredlens, eines gegen die ötient
lidle Ruhe und Ordnung verstoßenden Ver
gehens oder einer solchen 'übertretung sdluldlg 
gemacht oder sonst eine auf verwertlichen Be~ 
weggründen beruhende strafbare Handlung be
gangen hat." 

8. Der § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Ist eine der im § 10, Abs. (1), ge
nannten Personen als politlSdl,er Leiter vom 
Ortsgruppenleiter und Gleidlgestellten aufwärts 
oder in emem der WehrveI1bände als Führ,er vom 
Untersturmtührer und Gleidlgestellten au,fwärts 
tätig gewe<>en, oder ist sie Blutordensträger oder 
T rä'ger einer sonstigen Parteiauszeichnung ge
wesen, oder hat sie in, Verbindung mit Ihrer be
tätigung für die NSDAP~ füremen ihrer Wehr
verhände oder für den NS-Soldatennng oder 
den NS-Offiziersbund Handlungen aus beson~ 
ders verwerflidler Gesinnung, besonders sdllmpf
lidle Handlungen, oder Handlungen, die den. 
Gesetzen der Mensdl1idlkeit gröblidl wider
'sprechen, begangen, so wird sie mit sdlwerem 
Kerker von 10 bis 20 Jahren und dem Verfall 
des gesamten Vermögens bestraft, wenn die Tat 
nidlt nach einer ander,en Bestimmung strenger 
strafbar· ist. 

(2) Durdl Verordnung kann bestimmt werden, 
weldle Auszeidlnungen als Parteiauszeidlnungen 
zu gelten habe~., 

9. Im § .12' werden nadl dem Ausdruck 
"NSFK" .folgende . Worte eingefügt: "den NS
Soldatenring, den NS-Offiziersbund". 

10. a) § .13 hat zu lauten: 

"Nadl § § 10, 1 ~ oder 12 dieses Verlas
sungsgesetzes oder nadl dem Kriegsver
bredlergesetz vom 26. Mai 1945, St. G. BI. 
NI'. 32, in der Fassung- der Kriegsver-

3 

191 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 29

www.parlament.gv.at



\ 

8 

brechergesetznovelle vom 18. Oktober 
1945, St. G. Bl. Nr. 199, r,echtskr;iftig ver
urteilt~ Personen sind in den ,besonderen 
Listen von Amts wegen zu ver:ieichnen. 
Es gelten für ihLe Verzeichnung im übrigen 
die Bestimmungen des § 4." 

b) Der bisherige § 13 erhält die Bezeichnung 
§ 14. 

c) Der bisherige § 14 und der §"15 entfallen. 

11. § 16 hat zu lauten: 

;,Die Verjährung der in diesem Bundesver
fassungsgesetz unter Strafe gestellten Handlungen 
beginnt frühestens mit dem 6. Juni 1945." 

12. Die überschrift zu Artikel, IV hat zu 
lauten: 

"Artikel IV: Bestimmungen 
tige Personen." 

13. § 17 hat zu lauten: 

über suhnepflich-

,,(1) Die in die besonderen Listen einzutra
genden Personen sind mit Ausnahme der im 
Abs. (4) g.enannten sühnepflichtig. Die Sühne
pflichtigen werden in belastete und minderbe
lastete Personen unterschieden. 

(2) Belastete Personen sind: 
a) P,ersonen, die jemals Hoheitsträger der 

NSDAP vom Zellenleiter oder Gleichge-
st,ellten ,aufwärts waren; 

b) Angehöl"ige der SS; 
c) Angehörige der SA, des NSKK und des 

NSFK, die jemals Führer vom Sturm
führer oder ,Gleichgestellten aufwärts 
waren; 

d) Funktionäre sonstiger Glie'derungen, Or
ganisationen 'oder angeschlossener Ver
bände, die einen dem Kreisleiter der 
NSDAP gleichgestellten oder höheren Rang 
bekieideten; 

e)Personen,die für ihre Tätigkeit für die 
NSDAP mit dem Blutorden vom '9. No
v,ember 1923, dem Golderien Ehrenzeichen 
der NSDAP, einer Dienstauszeichnung ,der 
NSDAP (in Bronze, Silber oder Gol<d) oder 
dem Goldenen Ehrenzeichen der Hitler
Jugend ausgezeichnet wurden; / 

,f) Personen, ,die nach§§ 10, 11 oder 12 dieses 
, Verfassungsgesetzes oder' nach dem Kriegs
verbrech,ergesetz, vom 26. Mai 1945, 
St. G: BI. Nr. 32" in . der Passung der 
Kriegsverbrecherg,esetznovelle vom 18. Ok
tober 1945, St. G. BI. Nr. 199, rechts
kr~ftig verurteih worden sind. 

(3) Mindetibelastete Personen sind alle .übrigen 
gemäß § 4 in die besonderen Listen einzutragen
denPersonen. 

(4) Von der Sühnepflicht sind ausgenommen: 
a) Minderbelastete Personen, die in d~r Zeit 

vom 13. März 1938 Ibis, zum 27. Apn11945 

von der Hitler-Jugend oder v6m Bund 
Deutscher Mädel in die NSDAP ülberstellt 
wurden und zur Zeit der Ü'berstellung das 
20. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten; 

b) minder1belastete PersOnen von der Vollen
dung des 70. Lebensjahres an; 

c) minderbelastete Personen, wenn sie Kriegs
versehrte der Versehrtenstufe III sind; 

d)belastete Personen, wenn sie Kriegsver
sehrte der Versehrtenstuf,e IV sind." 

14. § 18 hat zu lauten: 

Belastete Personen im Sinne des § 17,' 
A:b~. (2), haihen die nachstehenden Sühne folg eIl 
zu tragen: 

a) Si'e unterliegen ,einer laufenden und ei~er 
einmali"en Sühneabgabe nach den Bestlm
munge:des IX. Hauptstückes des Natio
nalsozialistengesetzes. ' 

b) Sie sind aus einem öffentlich-rechtlichen 
oder sonstigen ,Dienstverhältnis zum Bund 
zu den Ländern (zu der Stadt Wien), zu 
den Gemeinden, zu sonstigen öffentlich
rechtlichen Körperschaften und zu von die
sen verwalteten oder beaufsichtigten Kör
perschaften, Fonds', ,Anstalten, Betrieben 
und Unternehmungen sowie Zur öster
reichi'Schen Nationalbank entlassen. Die 
Entla~senen haben aus diesem Dienstver
hältnis keinen Anspruch auf Ruhegenuß 
oder Albfertigung, ihre Angehörigen keinen 
solchen auf Versorgungsgenuß. Empfän
gern von Ruhegenüss'en aus einem öffent-
lich-rechtlich'en Dienstverhältnis oder von 
Versorgungsge~üssen nach einem 'öffent-

, ,lichen nediensteten wird der Ruhe- oder 
Versorgungsge~uß eingestellt. Die genann
ten 'Personen können nicht in den öffent
lichen Dienst aufgenommen werden. Zur 
Vermei'dung unbilliger Härten' können 
Unterhaltsheiträge unter sinngemäßer An
wendung der' Bestimmungen des § 98 des 
Gesetzes vom 25. 'Jänner 1914, R. G. BI. 
Nr. 15 (Dienstpragmatik), von der Dienst
behörde (dem Dienstgeher) zuerkanI'itwer
den. Sie können' an einer H0c?sd1Ule als 
Privatdozent nicht zugelassen werden. 

c) Sie sind in der gesamten Wirtschaft vön 
der Bekleidung eines leitenden Postens 
(einschließlich der Stellung eines Pro
kuristen, Handlungsbevollmächtigten oder 
A'bteilungslei ters)a usgeschlossen. 

d) Sie sind VOn der Führung eines Unter
nehmens oder Betriebes, aus welchem Titel 
immer ausgeschlossen, sofern das Unter
nehme~ oder der Betrieb nach der Höhe 
des Anlagekapitals, des Umsatzes, ,der ~'ahl 
der ,Beschäftigten oder nach sonstIgen 
Merkma!len über den Rahmen eines Klein
betriebes hinausgeht. Di,e näheren Bestim-
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.mung,e,n über die Merkmale eines Klein
betriebes wer·den durch Verordnung ge
troffe~. 

e) Sie können die Berufe eines öffentlichen' 
WirtschaftsJ;!rüfers, eines SteueI1ber~ters,. 
eines d Helfers in. Steuers'aehen, eines ver
eidigten Buchführers,' eines Finanz- und 
Wirtsch'alftsheraters lSüwie eines Gebäude
verwalters nIcht bekleiden; ferner nicht das 
Frerri,den!beherbergunrgsgewerbe, . die Ge
werbe, die auf mechanischem oder chemi
schem' Wege die VervieW{ltigung von lite
rarischen . Erzeugnissen oder den Handel 
mit solchen. zum Gegenstand halben, mit 
Ausnahme des im § 21, Abs. (5), Gew.O. 
umschriebenen Handels mit Presseerzeug
nissen, sowie Theater-, Konzert-, Kino-, 

"Variete-, Zirkus- Und andere Veranst'al
tungsunternehmungeri, Fi'lmverleihunter
nehmungen, Tabakverschleißgeschäfte, Ge
schäftsstellen der Klassenlotterie oder 
Lottokollektur,en betreiben. 

f) Sie können den Beruf eines Rechtsanwaltes 
(Recht9auwaItsanwärters), eines Notars 
(Not.ariratskandidaten),eines Verteidigers in 
Strafsachen" eines Patentanwaltes (Patent
anwaltsanwärters) oder eines hehör,dlich 
autorisierten und heeideten Ziviltechnikers, 
ferner biszut; 30. Alpril 1950 den' Beruf 
eines Arztes, eines" Pharmazeuten, eines 
Dentisten (Zahntechnikers) oder eines Tier-
arzt,es nicht ausüben. ' 

g) Sie können das Gast- und, Schankgewenbe 
und den Großhan:dd mit Lebensmitteln 
bis 30. April 1950 nicht betreiben. 

h) Sie können sich nicht an -der Gestaltung 
des Inhaltes einer Zeitung [§ 2, kbs. (2), -des 
Pressegese:ozes], einer Zei tungskorrespon
denz oder eines Sammelwerkes; sei es durch 
regelmäßige Beiträge, sei ,es durch unregel
mäß,ige Mitarbeit oder in irgendeineran
,deren Weise, beteiligen; sie können ferner 
nicht ein Werk der Literatur, dessen Ur
heber sie sind [§§ 2 und 10, Abs. (1), des 
UrheberreClm'gesetzes, B. G. BC Nr. 111/ 
1936 J, der öffentlichkeit' zugänglich 
machen. . 

i) Auf si'e finden die besonderen B~stimmun
gen der Gesetze über' Wohnungsanfür
derung, Wirtschaftssäuberung und Arbeits
pflicht Anwendung. Mit ihnen als Mieter 
.oder Pächter abgeschlüssene Bestandver-
tr~ge :krönnen unter Einhalq.~lrig -,der ge
setzlichen Kündigungsfrist aufgelöst wer
,den. 

j) Sie können nach Maßgabe der Bestim
mungeneines heso~derenBundesgesetzes 
ClZwangsweise zu Arbeiten ~n~~halt.en ~er-
de~. ' . 

. k) 'Sie sind bis 30. April 1950 vom aktiven 
und passiven Wahh'echt in eine offentlich-
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rechtliche Körperschaft sowie vündem Amt 
eines Geschwornen oder Schöffen aus
. geschLossen. 

I) Sie können bis 30. April 1950 einer poli-
tischen Partei nicht an.g:~hören. . 

m) Sie können Ausschüssen, Vürständen, Lei~ 
tungen, Verwaltungsräten, Aufsichtsräten 
und sünstige,n Vertretungs- .oder Verwal
tungskörpern vün Vereinen und allen sün
stigen mit R~chtspersönlichkeit ausgestatte
ten Einrichtungen nicht angehören. 

n) Sie können der Akademie' der Wissen
schaften (der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien) weder als wirk
li9,te nüch als kürrespündierende Mit
~Iieder angehör.en. 

.0) Sie können bis zum 30. April 1950 vün 
der Zulassung zum Hüchschulstudium aus-
geschlüssen vrerden. . 

p) Sie können bis zum 30. April 1950 vüm 
öffendichen Auftreten als freischaffende 
Künstler oder als darst~llende Künstler 
(Schauspieler, Säng,er, Tänzer), als Dirigen
t:en, Musiker, Regisseure, Bühnenbildner 
durch eine beim Bunde_sminisierium für 
Un'terricht eingesetzte K.ommissiün ausge
schlüssen werden. Das Nähere . über die 
Zusammensetzung, die Geschäftsführung 
und das Verfa:h'ren vür dieser Kümmission 
wird durch Verürdnung bestimmt." 

15. § 19 hat zu lauten: 

,,(1) Minderbelastete Persünen' im Sinne des 
§ 17, Albs. (3), haben die nachstehenden Sühne-
fülgen zu tragen:' . 

a)' Sie unterliegen einer laufendel1 und einer 
einmaligen Sühneabgabe·naclr.den Bestim
mungen des IX. Hauptstückes des' National-
sozialistengesetzes. . " 

b) Sie können im öffentlichen Dienst nur bei 
Bedarf und nur nach Re'sünderer Prüfung 
ihres 'politischen Verh,altens vor dem 
27. April 1945 verwenqet werden. Sie 
können jedenfalls 
aa) nicht eine Lehrkanzel -für Philosophie, 

Psycholügie,Pädagogik, (für' mittlere 
.oder neue're deutscheLiteratürgeschicllte, 
für mittlere oder n'euereGesehicllte, für 
Vül~swirtsch:ihslehr~; für' Vülkswirt
schaftspülii:i~,' für Süii~lpülitik .oder für 
Gesellschaftslehre innehaben. Oie Be
stätigung' der Lehflbef~g~is' als Privat
dozent kann widerrufen wer,del1; eine 
solche Bestätigung ist' zu widerrufen, 
wenn die LehIibeIugiiis, idie- im ersten 
Satz besondersge.Q.annten F.;ieher oder 
eines ihrer Teag~Diete ümfaßi:". '~ie kön
nen ferner nicht alS Hoehichulassisten
~~n für ,die im ersten "$atz ~,genannten 
~e'hrbnzeln (Institu~e) tät1g s~in; 
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,mungen über die Merkmale eines Klein
betriebes werden durch Verordnung ge
troffen. 

e) Sie können die Berufe eines öffentlichen 
Wirtschaftsgrüfers, -eines Steuel1beraters,
eines· Helfers in. Steuersamen, eines ver
eidigten Buchführers, eines Finanz- und 
Wirtschalftslberaters sowie eines Gebäude
verwalters nicht bekleiden; ferner nicht das 
Fremdenbeherbergungsgewerbe, ,di-e Ge
werbe, die auf mechanischem oder chemi
schem Wege die Vervielf-ältigung von lite
rarischen Erzeugnissen oder den Handel 
mit solchen zU'~ Gegenstand halben, mit 
Ausnahme des im § 21, Ahs. (5), Gew.O. 
umschriebenen Handels mit Presseerzeug
nissen, sowie Theater-, Konzert-, Kino-, 

':Variete-, Zirkus- und ander-e Veransml
tungsunternehmungert, Fi'lmverleihunter
nehmungen, Tabakverschleißgeschäfte, Ge
schäftssteHen der Klassenlotterie oder 
Lotw'kollektmen betreiben. 

f) Sie könnenden ,Beruf eines Rechts-anwaltes 
(Recht~an'Waltsanwärters), eines Notars 
(Notari,atskandidaten), eines Verteidigers in 
Strafsachen, eines Patentanwaltes (Patent
anwaltsanwärters) oder eines behör-dlich 
autorisierten 1,!nd beeideten Ziviltechnikers, 
ferner bis zum 30. April 1950 den Beruf 
eines Arztes, eines" Pharmazeuten, eines 
Dentisten (Zahntechnikers) oder eines Tier-
arztes nicht ausüben: ' 

g) Sie können das Gast- und, Schankgewerlbe 
und den Großhandel mit Lebensmitteln 
bis 30. April 1950 nicht betreiben. 

h) Sie können sich nicht an der Gestaltung 
des Inhaltes einer Zeitung [§ 2, Abs. (2), -des 
Pressegese'tJze's], einer Zeitungskorrespon
denz oder eines Sammelwerkes, sei es durch 
r~gelmäßige Beiträge, sei ,es durch unregel
mäß,ige Mitarbeit oder in il"gendeiner 'an
,deren Weise, beteiligen; sie können ferner 
nicht ein Werk der Lite,ratur, dessen Ur
heber sie sind [§§ 2 und 10, Abs. (1), des 
Urheberrechts'gesetzes, 'B. G. Bt Nr. 111/ 
1936], der Offentlichkeit' zugänglich 
machen. 

i) Auf sie finden die besonderen Bestimmun
gen der Gesetze 'über' Wohnungsanfor
derung, Wirtschaftssäuberung und Arbeits
pflicht Anwendung. Mit ihnen als Mieter 
oder Pächter albgeschlossene Bestandver
träge 1<!önnen runter Einhaltung der ge
setzlichen Kündi,gungsfrist aufgelöst wer
,den. 

j) Sie können nach Maßgaibe der Bestim
mungen -eines besonderen Bundesgesetzes 
~'Y'angsweise zu Arbeiten ~ns~halten 'o/er
,den. 

. k)5ie sind bis 30. April 1950 vom aktiven 
und passiven Wahlrecht in eine öffentlich-

9 

rechtliche Körperschaft sowie von dem Amt 
eines Geschwornen oder Schöffen aus
, geschLossen. 

1) Sie können bis 30. Apl1il 1950 einer poli-
tischen Partei nicht anKehören. ' 

m) Sie können Ausschüssen; Vorständen, Lei,
tungen, Verwaltungsräten, Aufsichtsräten 
und sonstigen Vertretungs- oder Verwal
tungskörpern von Vereinen und allen son
stigen mit Rechtspersönlichkeit ausgestatte
ten Einrichtungen nicht angehören. 

n) Sie können der Akademie der Wissen
schaften (der österreicb,ischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien) weder als wirk
liche noch als korrespondierende Mit
glieder angehör-en. 

0) Sie können bis zum 30. April 1950 von 
der Zulassung zum Hochschulstudium aus-
geschlossen 'ferden. , 

p) Sie können bis zum 30. April 1950 vom 
öffent!lichen Auftreten als -freischaffende 
Künstler oder als darst~llende Künstler 
(Schauspieler, Säng-er, Tänzer), als Dirigen
t-en, Musiker, Regisseure, BünnenJbildn'er 
durch eine beim Bundesministerium für 
Unterricht eingesetzte K~mmission ausge
schlossen werden. Das Nähere ,über die 
Zusammensetzung, die Geschäftsführung 
und das Verfahren vor dieser Kommission 
wird durch Verordnung bestimmt." 

15. § 19 hat zu lauten: 

,,(1) Minderbelastete Personen im Sinne des 
§ 17, Albs. (3), halben die nachstehenden Sü'hne
folgen zu tragen: 

a)' Sie unterliegen einer laufendep. und einer 
einmaligen Sühneibgabe nach= ,den Bestim
mungen des IX. Hauptstückes des National-
sozialistengesetzes. ' , 

b) Sie können im öffentlichen Dienst nur bei 
B'edarf und nur nach besonderer Prüfung 
ihres 'politischen Verhaltens vor dem 
27. April 1945 verwendet werden. Sie 
können jedenfalls 

aa) nicht eine Lehrkanzel .für Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik,' für mittlere 
oder neuere deutsche "Literaturgeschidlte, 
für mittlere oder neuere 'GesChichte, für 
Volkswirtschaftslehre'; für Volkswirt
schaftspolitik, für Sozialpolitik oder für 
Gesellschattslehre innehaben. Die Be
stätigung der Lehrbef~gnis' als Privat
dozent kann widerrufen wer,den; eine 
solche Bestätigung ist - zu widerrufen, 
wenn die LehIibetugnis, 'Idie' im ersten 
Satz besonders gepanntenF.ächer oder 
eines ihrer 'Teilg~biete u:mfaßi:. Sie kön
nen ferner niCht als Hochschulässisten
ten .für ,die im ersten 'Sat~"genannten 
~e'hrkanzeln (Institu~~) tät1g s~in; 
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bb) außer in den Fällen des Albs. (2) nicht 
bei Polize~dieilststellen, im Sicherheits
wach-, im Gendarmerie-, im Kriminal-, 
im Zollwach- ,und im Justizwachdienst; 

cc} außer in den Fällen des Albs. (2) nicht 
bei der Strafrechtspflege und beim' Straf
vollzug; 

dd) sonst nich~ auf Leiterposten im Lehr
und ErziehurrgsJberuf bis 30. April 1948 
vel'Wendet werden, außer in SchUlIen, in 
denen nur eine Lehrperson als Klas
senlehrer beschäftigt ist; 

ee) sie können ,im öffentlich-en Dienst wäh
rend des Dienststandes bis 30.' April 
1948 höchstens auf Dienstposten ver-_ 
wendet werden, die- einem Dienstposten 
,der VI. Dienstklasse -der allgemeinen 
Verwahung des Bundes (im Sinne des 
Gehaltsgesetzes 1927), wenn sie - aber 
einem Dienstzweigder Verwendungs· 
gruppe 8 der allgemeinen Vel'Waltung 
des ,Bundes angehören, einem Dienst-
posten der V. Dienstklasse dieser Ver
waltung entspre<;hen. Ihr Dienstbezug 
kann den Höchst'bezug der vOl1bezeich
neten Dienst;posten der aUgemeinm 
Verwaltun'g nicht übersteigen. Haben 
oder hatten sie bereits einen höheren 
Dienstposten inne, dann sind sie für die 
Zeit des Dienststarides auf einen der 
vorstehenden Bestimmung entsprechen
den Dienstposten mit ,der Maßgabe 
ruckzureihen, daß -hiedurch ihre Dienst
bezüge nicht um mehr -als ein Drittel 
vermindert werden; anldemfalls sind die 
BeZlÜge durch Zulagen so zu I erhöhen, -
daß sie zwei Drittel der früheren Be· 
ztig~ erreichen. Rückgereihte können in 
der Zeit vom 1. Mai 1945 bis 30. Apnl 
1948 nicht auf einen höheren Diens:
posten befördert werden. Erfolgt: keine 
Rückreihung, so -kann die Zeit "{om 
1. Mai ;1945 bis 30. April ·1948 für die 
Vorrückungin höhere Bezüge nicht an
gerechnet werden. 

c) Ihre Ruhegenüsse a\ls ein~m öffentlichen 
Dienstverhältnis oder ihre Versorgungsge
nüsse nach einem öffentlichen Bediensteten 
werden bis 30. April 1955 um ein Drittel 
gekÜrzt; diese Kürzung findet jedoch nur 
soweit st'att, alls da,durch ,die um die Ein
kommen(Lohn)steuer verminderte monat
liche Auszahlung nicht unter den Betrag 
von 150S sinkt. Ihre Ruhe- und Versor
'gurrgsgenüsse entfallen jedoch bis ~ur Voll
endung des 60. Lebensjahres oder bis zur 
amtsärztlich fesngestellten -dauemden' Ar
beitsunfähigkeit soweit, als die -eben 'bezeich
·nete Mindestgrenz-e von 150 S Ülberschr,itten 
wird. Zur Vermeidung unbilliger Härten 
können U nt erh ailtsb ei träge unter sinnge-

mäßer Anwendung der Bestimmun'gen des 
§ 98' des Gesetzes vom 25. Jänner 1914, 
R. G. BI. Nr. 15 (Dienstpragmatik), von 
der Dienstbehörde dem Dienstgeber zuer
kannt werden. 

d) .sie sind von der FÜlhrung eines Unterneh
mens oder 'Betriebes aus welchem Titel im-
mer bis 30. April 1948 ausgeschlossen, so
fern das U nternelhmenoder der Betrieb 
nach der Höhe des Anlagekapitals, des Um
satzes, der Zahl ,der Beschäftigten oder nach 
sonstigen Merkmalen über ,den Rahmen 
eines Mittelbetriebes hinausgeht. Die nähe
ren Bestimmungen ü'ber die Merkmale eines 
Mittelbetriebes werden durch Verordnung 
getroffen. , 

e) Es treffen sie ferner ,die Sühnefolgen nach 
§ 18, lit. c und m, bis zum 30. April 1948; 
dasse~be gilt von dem Betrieb des 'Fremden
heherlber,gungsg,ewerbes, solfern das Unter
nehmen nach ,dem Stanrd vom }ahre 1944 
über Nächt1gungsmÖigli~keiten für mehr 
als 15 -Gäiste vel"lfügt, von dem Betrieb der 
Gewertbe, die aurf mechanischem oder che-' 
mischem Wege die Vel"lVielfäkigung von 
literarischen Erzeugnissen oder den Handel 
mit solchen 'zum Geg-enstand ha,ben, mit 
Ausna:hme ,des im § 21, Albs. (5), GewO., 
umschriebenen Handels mitPresseerzeug
ni~en. Sie können ferner ,außer in den 
Fällen .des Albs. (2) innel1ha~b rd,ieser Zeit die 
!Bertilf,e eines Rechtsanwalte,s, eines Verteidi
gers -in Si:l'alfsachen, eines Not:ars,-eines Pa
tentanwaltes, eines hehördlich autOrISIer
ten und beeideten Ziviltechnikers, eines 
öffentlichen - Wirtschaftsprüfers, eines 
Steuerheraters oder eiries Gebäudeverwal-

,tefs nicht ausüben und ein Theater-, Kon
zert-, Kino-, Variete-, Zirkusunternehmen 
oder ein anderes Veranstaltungsunterneh
men oder ein Filmverleihunternehmen' 
nicht betreiben. 

f)~ie können sich bis zum 30. April 1948 
nicht an der Gestaltung des Inhaltes einer 
Zeitung [§ 2, Albs. (2), Pressegesetz] mit 
Ausnahme von Fachzeitschriften, einer Zei
tungskorrespondenz oder eines Sammel
werkes ,durch regelmäßige Beiträge bett:i-
ligen. _ 

g) Sie sind von der- Bekleidung eines leiten
den Postens im Lehr- und .Erziehungsberuf 
bis 30. April 1948 ausgeschlossen. Sie kön
nen über-dies bis zum gleich'en Zeitpunkt 
von" der zuständigen Aufs.ichtsbehörde von 
der Verwen1iung als Lehrer an Privat
schuien a,usgeschlossen werden. 

h) Sie sind bis zum 30. April 1948 vom pas
siven Wa:hlrecht.in die gesetzgebenden Kör
pericha,ften und von dem Amt ei!1es G~
schworenen oder Schöffen ausgeschlossen. 
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i)" Sie könn~n bi5 zum 30. April 1948 durch 
einseitige Verfügung der Aufsichrsbehörde 
V'om Betrieb von Tabakverschleißgeschäf
ten, Geschäftsstellen der Klassenlotter.ie 
und Lottokollektul'enausgeschlossen 
werden. 

" j) Si'e können his zum 30. April 1948 der 
Akademie der Wissenschaiften (der öster
reichischen Akademie der Wissenschaften 
in Wiien) nicht als wirkliche Mitglieder an
gehören; sie können bis zu diesem Zeit
punkt nicht zu kore~pondierende_n Mit~ 
gliedern ernannt werden, 

k) Sie können bis zum 30. April 1948 von 
der Zulassung zum Hochschulstudium aus
geschlossen werden. 

I) Sie können bis zum 30. April 1948 vom 
öffentlichen 'Auftreten als freischaffende 
Künstler oder als darstellende Künstler 
(Schauspieler, Sänger, Tänzer), als Diri
genten, Musiker, Regisseure, Bühnenbild
,ner durch eine beim Bundesministerium 
für Unterr.icht einges·et'zte Kommission 
ausgeschlossen werden. Das Nähere über die 
Zusammensetzung, die Geschäftsführung 
und das Verfahren vor di'eser Kommis
sion wird durch Verordnung bestimmt. 

(2) Minderbelastete Personen können nur dann 
bei Polizei dienststellen im Slcherheitswach~" im 
Gendarmerie-, 'im Kriminal-, im Zollwach- und 
im Justizwachdienst, bei der StrafrechtspfIege 
und beim Str':lJfvollzug verwendet wer.den oder 
di,e .Berufe eines Rechtsanwaltes, eines Vertei
digers in Strafsachen, eines Notars, eines Patent
anwaltes, eines behördlich autorisierten und be
eideten Ziviltechnikers, eines öffentlichen Wirt
schaftsprüfers, eines Steuerberaters oder eines Ge
bäudeverwalters ausüben und ein Theater-, Kon
zert-, Kino-,"Vari'ete-, Zirk1,lsunternehmen 'oder 
ein ander,es V'eranstaltungsunternehmen oder 
Eilmverleihunternehmen betreiben" wenn a.uf 
ihren Antrag bei den sachlich zuständigen Bun
desministerien gebildete Kommissionen die Zu
lässigkeit der Verwendung oder Berufsausübung 
a,usspl'e~en. 

(3) Die Kommissionen bestehen aus dem Z'.1" 

sta!nldigen 'Bundesminister oder einem ·von ihm 
. bestellten Vertreter ,a>ls Vorsit,zenden einem Ver
treter des Bundesminist.eriums, einem Angelhö
rigen der Ber\!fsvertretung des Antra;gstellers U.1::l 
aus je einem Vertreter der drei anerkannten po
litisdIen Pateien. Die Entscheidungen der Kom· 
missionen werden mit einer Mehrheit von vier 
Stimmeti getroffen. Der Vorsitzende stimmt 
nicht mit. Das' Nähere wird dur~ Verordnung 
bestimmt. " 

16. Die bisherigen §§ 19 und 19 a haben zu 
entfallen. 

17. Die §,§ 20, 21 und 22 'haben zu entfallen. 

11 

18. Im § 26, A,bs. {2), tritt an die Stelle der 
An,fiülhrung des § 3, Albs. (2), die Anführung 
der §§ 3 a, 3 b, 3 d, 3 e, 3 fund 3 g, Abs. (1). 

19. § 27 hat zu lautep.: 

',,(1) Der Bundespräsident kann auf Antrag der 
zuständigen Bundesminister Ausnahmen von der 
Behandlung nach den Bestimmungen der Artikei 
III und IV und. von den in besonderen Gesetzen 
enthaltenen Sühnefolgen in Einzelfällen teilweise 
oder ganZ bewilligen, wenn der Betreffe~de seine 
Zugehörigkeit zur NSDAP, :zu einem ihrer 
Wehrverpände (5S, SA, NSKK, NSRK), zum NS
SoI.datenring o~er zum NS-Offiziersbund,niemals 
mißbraucht hat, mit Si.cherheit auf seine positive 
Einstellung jrur unahhängigen Republik öster
reich geschlossen werden kann und die Ausnahme 
im öffentlichen" Iriteresse oder sonst aus einem 
besonders berücksichti-gungswürdigen' Grund ge
recht,fertigt ers~heint. Ein solcher herücksichti
gungswürdiger Fall liegt inslbesondere bei Per
sonen vor, die -wenn. auch nicht in den Reihen 
der Allliierten'Armeen' - mit der Waffe 1n der 
Hand gegen 'den Nationalsozialismus gekämpft 
haben. 

. (2) Die überreichung eines Gesuches nach Ab
satz 1 ist' durch Anschlag bei der zuständige!!, 
Registrierungsbehprde mit der Aufforderung zu 
veröffentlichen, -Bedenken gegen die Genehmi
gung des Gesuches innerhalib 'einer Frist von 
14 Tagen nach Anschlag :bekannt~ug.eben. 

(3) Pie überreichung des Gesuches und. die 
darüber ergangene Entscheidung sind in den be
sonderen Listen anzumerken." 

20. Die, §§ 27 a urid 28 entfallen. 

21.. § 29 hat zu laute,n: 

"Mit der Vollziehung :dieses Bundesverfassungs
gesetzes ist die Bundesregierung betraut." 

Abschnitt TI. 

Übergangsbestimmungen. 

1. In den besonderen Listen bereits enthaltene 
Eintragungen über Personen, die auf Grund die

.ses Bundesverf.assungsgesetzes nicht mehr zu ver
zeichnen sind, sind von Amts wegen oder auf 
Antrag zu streichen . 

·2. Die Registrierungsbeh.örden haben eine an
gemessene Frist für die Meldung jener Personen 
und für die nachträlgliche Meldung jener Um
stände -festzusetzen, .die nach den Bestimmungen 
des § 4, Ahs. {l), lit. hund c, des Verbots
gesetzes in der fassung des Abschnittes I 
in den Ibesonderen Listen einzutragen sin'd, nach 
§ 4 des Verbotsgesetzes in seiner ursprünglichen 
Fassung aber r:icht registrierungspfIichtig waren. 

3. (1) Wer vor dem Inkrafttreten des vorlie
gendenBunJdesverf~ss1Ungsgesetzes . eine im § 8 
des Verbotsgesetzes mit Stufe bedrohte Hand-
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IU11ig begangen hat, wird ,de~halb nicht bestraft, 
wenn er nach' dem vürliegenden Bundesver:fa,;
sungsgesetz nicht mehr inden hesO'nderen Listen 
zu verzeichnen is~. Ein wegen einer s'olchen 
Handlung oder nur mit Rücksicht darauf wegen 

. Verbrechens des Hüchverrates nach § 10 des Ver
bütsgesetzes eirigeleitetes, Strafverfahren ist einZU
stellen, un'd zwar auch dann, wenn vor dein Tage 
'des Inkrafttretens des vürliegenden Bundesverfas
sunggg,esetzes das Urteil erster IJlJStanz zwar schon 
gefällt, ',aber nüch nicht in Reehts'kr~f.t erwach
'sen ist; ist das verurteilende Erkenntnis schon in 
Rechts'haft erw,achsen, so gilt die Verurteihing 
,als nicht erfülgt. 

(2) Wer vür dem Inkrafttreten des vürliegen
den Bundesverfassungsgesetzes eine im § 8 des 
Verlbotsgeset:z:es mit Strafe bedrohte Hanrdlung 
begangen hat und auch naCh dem neuen Recht 
in den hesonder'eil Listen zu verzeichnen ist, wird 
wegen dieser Handlung nicht bestraft, wenn er 
binnen vier W ümen nach dem Inkrafttreten des 
vürliegel)den Bundesverfassungsgesetzes die un
terlassene Anmddung zur Registrierung nachholt 
oder unvQllständige oder unrichtige Anlgaben he
richtigt. Ein wegen einer sOllchen Handlung ein
geleitetes Strafverlf,ahren ist unter der gleichen 
Voraussetzung einzusteHen, und zwar >auch dann, 
wenn vor ,dem Tag,e ,des Inkra,fttretens des vor
liegenden Bundesverfassungsg,esetzes das Urteil 
erster Instanz zwar schon gefällt, aber nüch nicht 
in Rechtskraft erwachsen ist; ist das verurteilende 
Erkenntnis schün in Rechtskraft erwachsen, sO' 
gilt die Verurteilung als nicht erfülgt. Diese Be
stimmungen finden keine Anwendung, wenn sich 
der Täter auch des Verbrechens des Hüchver
rats nach § 10 des Verbütsgesetzes in der vür 
dem Inkraftt1;eten des vorliegenden Buridesver
fassungsgesetzes ,g,eltenden Fassung schuldig ge
macht hat. 

(3) Ober die ,Einstellung des Verfahrens sowie 
darüber, üb eine Verurteilung als nicht erfülgt 
gilt, entscheidet das Gericht, hei dem das Ver
fahren anhängig ist oder war, auf Antrag ·des 
Beschuldigten üder Verurteilten üder des Staats
anwaltes, über die Einstellung auch von Amt5 
wegen, und zwar außerhaLb der Hauptverhancr-

, lung durch 'Beschluß. 

(4) Entschädigungsansprüche können auf Grund 
der vorsteihenden Bestimmungen nicht erhoben 
werden. 

4. Die Ausübung der Berufe eines Rechtsan
waltes, eines Verteidigers in Strafsachen, eines 
Notrars, eines P,atentanw,altes, eines behördlich 
autorisier:ten und beeideten Ziviltechnikers, eines 
öffentlichen Wirtschaftsprüfers, eines Steuerhera
ters üder -eines Gebäudeverwalters, ferner der 
Betrieb eines Theater-, Künzert-, Kinü-, Variete-, 
Zitkus- üder anderen Veranstaltungsunterneh
mens oder eines, Filmverleihunternehmens durdl 
minderbelastete P,ersünen bleibt jedenfalls durch 

drei Münate nal.n dem Inkrafttreten dies'es Bun
desverfassungsgesetzes aufrecht, werin einer sül
chen Persün nach dem Inkrafttreten' des' Verbüts
gesetz,es in seiner ursprünglimen Passung die wei
tere Ausübung des Berufes ausdI'Ücklich bewilligt 
wür.den w.ar. Binnen dieser Frist h.at die im §'19, 
Abs. (2), des Verbotsgesetz,es in der Fassung. deS 
Abschnit,tes ~ genannte Kümmissiün über die Zu
lässigkeit der Berufsausübung zu ,erkennen. Wenn 
eine ,endgültige Entscheidung innerhalb der frühe;: 
genannten Frist nicht getroffen wird, sO' hat die 
KO'mmission innerhalb derselben Frist je;derrfalls 
.zu entscheiden, db vorläufig ,die weitere iBerufs
ausübung nüch zulässig ist üder nicht. Nähere 
Bestimmungen können durch Verürdnün'g ge
troffen wer,den. 

5. (1) ht der Bestandnehmer eine mindel"be
lastete Person, so i'st in ei;;'em anhängigen Be
standverfahren Ider Wegfall des Kündigungsgrun
des nach § 22 des Verbütsgesetzes in seiner ur
sprünglichen Fassung vün Amts wegen in jeder 
Lage des Verfahrens zu berücksichtigen. Die mit 
der Gcltendmachung des Künd-igungsgrundes zu
sammenhängenden Küsten hat der Beklagte zu 
tragen. 

(2) Ist j,edüm ein sülches. X. erfahren vor dem 
1. April 1946 eingeleitet würaen, So' is't es nach 
den Bestimmungen des § 22 des Verbütsgesetze~ 
in sleiner ursprünglichen Fassung fül"tzusetzen. 

6. Das Verfassungsgesetz vüm 15. August 1945, 
St. G" BI. Nr. 127, über ,die Knderung und Er
gänzung des Ver.büts<gese~zes vüm 8. Mai 1945, 
St. G. BI. Nr. 13' (Verbütsgesetznovdle), tritt 
außer Kraft. -

7. Das Verfassungsgesetz vüm 8. Mai 1945, 
St. G. BI. Nr. 13, über ,das Verbüt der NSDAP 
(Verbütsgesetz) inder Fassung des Verfassungs
gesetzes vüm 16. No'Verriher '1945, B. G. BI. 
N r. 16/1946 (2. Ver'bütsgesetznüvelle), und des 
Abschnittes I ,ist als "Verbotsgesetz 194-6" zu 
bezeichnen. . 

II. HAUPTSTüCK. 

Besondere Bestimmungen über die öffentlichen 
Bediensteten. 

Ab'sc'hnitt I. 

1. Minderbelastete Persünen konnen in einen 
P,ersonalstand für öffentliche Bedienstete nur auf 
Ansuchen und nur nach besün'derer Prüfung ihres 

'pülitischen Verihaltens vür dem' 27. Atiril 1945 
übernommen werden, wenn im Pers6~1alstand 
nach Berücksichtigung der in § 6, Abs.[1 bis 4, 
des Bearnten-Üiberleitungs'gesetzes vüm 22. Au
gust 1945, St. G. Bl.Nr. i34, genannten.Gruppen 
nüch Dienstpüsten frei sind. 

, 2. Minderbelastete Persünen, die' in den im 
I. Hauptstück, Abschnitt I, Z. 15, lit. b, bb 
und ce, genannt,en Dienstzweigen ni~t mehr ver-
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wendet werden können, können allenfalls im 
Wegie des Personabusgleiches in andere Dienst
zweige des öffentlichen Dienstes überstellt 
werden. 

3. Das 'Bundeskanzleramt wird ,ermächtigt, die 
Vorschriften des § 19,Albs.(I), lit. b, ee, des Ver
botsgesetzes 1946 im Falle einer Änlderung der 
geltenden Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1927 
durch Verordnung den g,eän:derten Bestimmungen 
anzupassen. 

4. Personen, die auf Grund des § 7, Abs. (1), 
des 'B'eamten-überleitungsgesetzes vom 22. Au~ 
gust 1945, St. G. BI. Nr. 134, auf einet! Dienst
posten berei'ts ubernommen worden sind, kön
nen; 'wenn auf sie § 17, Abs. (3), des Ve~bots
gesetzes 1946 anzuwenden ist, in sinngemäßer 
Anwendung der Vorschriften des § 8, Abs. (2), 
des Beamten-überleitungsgesetzes in den Ruhe
stand versetzt werden. 

5. Personen, die in einem Vertragsveflhältnis 
zum Bund, zu einem, Bundesland (zur Stadt 
'Wien), zu einer Gemeinde, zu einer sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder zu von 
einer solchen verwalteten oder beaufsichtigten 
Körperschaften, Fonds, Anstalten, Betrieben od'er 
Unternehmungen oder zur österreichischen Na
tionaLbank stehen und nicht auf Grunddes§ 7, 
Abs. (1), des Beamten-überleitungsgesetzes vom 
22. August 1945, St.' G. BI. Nr. 134, auf einen 
Dienstlposten bereits übernommen worden sind, 
können, wenn auf sie § 17, Abs. (3), des Ver
botsgesetzes 1946 anzuwenden ist, gekün'digt 
'werden. 'Die Kündigung erfolgt zum Letzten' 
eines Kalendermonates; die Kündigungsfrist rich-". 
tet sich nach den geltenden Bestimmungen, darf 
jedoch vier Wochen nicht überschreiten. Sind je
doch die Bestimmungen des Wirtschaftssäube-

'rungsgesetzes in der Fassung dieses Bundesverc 
fassungsgesetzes auf solche Personen anvuv,ien'den, 
so gelten diese. ' 

A b s c 'h n i t t 11. 

Übergangsbestimmungen. 
4. (1) Verf.ügungen der Dienstbehörden (des 

Dienstgebers) auf 'Grund von 'Erkenntnissen der 
Sonderkommissionen (§ 1 der 1. Veflbotsgesetz
nov,elle) sind mit den Vorschriften dieses Bun
desverfassungsgesetzes in Einklang Zu ,bringen. 

(2) Die auf Grund des § 14 des Vel'botsgesetzes 
in seiner ursprünglichen Fassung erfolgte Ent
lassung aus dem öffentlichen Dienst ist bei Per
~onen, die nach diesem Bundesverfassungsgesetz 1ll 

den besonderen Listen der Nationalsozialisten 
nicht mehr zu verzeichnen sind oder auf die 
§ 17, Abs. (3)'; des Verbotsgesetzes 1946 anzu
wenden ist, von der Dienstbehörde (dem'Dienst- ' 
geher) aufzuheben. Bei Personen, die unter die 
Bestimmungen des § 4, Abs. (5), des Verb-ots
gesetzes 1946 fallen, ist die Entlassung rück
wirkend aufzuheben. 

(3) Eine Nachzahlung von Bezügen findet nicht 
statt. 

13 

III. HAUPTSTüCK. 

Staatsbürgerschaftsrechtliche Bestimmungen. 

AbschnittI. 

1. Das Gesetz vom 10. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 59, über die. Überleitung in die österreichi
sche Staatshürgerschaft (Staatsbürgerschafts
Überleitungsgesetz) in der Fassung der Bundes
gesetze vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. N r. 51 
(1. Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle), 
und vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. Nr. 52 
(2.Staatshürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle), 
wird ahg,eändert wi'e folgt: 

a) Der § 1, Abs. (2), entfällt. Im. Abs. (1) 
entfällt die Absatzbezeichnung; 

b) im § 2, Ab;'. (1), treten an die Stelle der 
Worte: ,,§ '17 des' Verbotsgesetzes" die 
Worte: ' ,,§, 17, Abs. (2), des Verbots
geßetzes 1946"; . 

c) im § 2 a entfallen die Worte: "nicht 
nach § 17,ldes Vel'botsgesetz,es zu behan
deln sind" 

2. Das Gesetz vom 10. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 60, über den Erwerlb und Verlust der öster
reichischen Staatsbürgerschaft (Staatsbürger
schaftsgesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. Nr. 53 
(1. Staatsbürgerschaftsgesetz-NoveUe), wird ab
geändert wie folgt: 

la) Im § 5, Ans. (2), treten ,an die Stelle ,der 
Worte: ,,§ 17 des Veribotlsgesetzes" die 
Worte: ,,§ 17, Albs. (2), des Verbotsgeset
zes 1946"; 

b) im § 10, Abs. (2), sind nach dem Worte 
"Voraussetzung~n" die Worte: ", jedoch 
ohne Bedachtnahme' auf die 'Vorschrift 
des § 5, Albs. (2), 'Vorletzter Satz," ein
zufügen. 

3. Die Verordnung des Staatsamtes für Inneres . 
vom 29. Oktober 1945, B. G. BI. Nr. 27/1946, ) 
über die Überleitung in' die österreichische Staats
bürgerschaft (Staatsbürgerschafts-Überleitungs
verordnung - St.-ÜV.) wil'd abgeändert wie 
folgt: , 

a) Der § 1 entfällt; , 

,b) die §§ 2, 3, 4 und 5 erhalten die ,Bezeich
nung 1, 2, 3 und 4'; 

c) § 1, Abs. (1), hat zu lauten: 
"Eine Person ist insbesondere darin im 

Sinne des § 2, Abs. (1), des Staatsbürger
schahs-Überleitungs gesetzes wegen Zugehö
rigkeit zu dem ,nach § 17, Abs. (2), des 
Vel1borsgesetzes 1946 zu behandelnden 
Personenkreis vom' Erwerb der Staats
bürgerschaft durch, Erklärung ausgeschlos
sen, wenn sie als solche rechtskräftig re
gistriert wurde."; 

cl) im § 2, Abs. (1), treten an die Stelle der 
Worte: " dem Verbotsgesetz als ,Illegale', 
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, beziehungsweise nach § 17 dieses Gesetzes'" 
die Worte: ,,§ 17, Abs. (2), des Verbots-
gesetzes' 1946"; . " 

e) im §4 treten an die SteHe der Worte: 
,,§ 17 des Verbotsgesetzes im Sinne dieser' 
,Verordnung" die Worte: ,,§ 17, Abs. (2), 
des Verbotsgesetzes 1946". 

, 4. Die Verordnung des Staatsamtes für Inn,e
res vom 29. Oktober 1945, B. G. BI. Nr.28/1946, 
über den Erwerb und Verlust der österreichi
sehen Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsver
ordnung) wird abgeändert wie folgt: 

a) § 1, Abs. (1), hat zu lauten: 
"Eine Person ist insbesondere dann im 

Sinne des §' 5, Abs. (2), des Staatsbürger
schaftsgesetzes wegen Zugehörigkeit zu 
dem nach § 17, Abs. (2), des Verbots
gesetzes 1946' zu !fehandelnden Personen
kreisvon der Erwerbung der Staatsbürg'er
schaft durCh Verleihung ausgeschlossen, 
wenn sie als solche rechtskräftig registriert 
wurde"; 

b) im § 1, Abs. (2) und (3), treten an die 
Stelle ,der Worte: ,,§ 17 des Verpots
,gesetzes" die Worte: ,,§ 17, Abs. (2), des 
Verbotsgesetzes 1946";' 

c) im § 6 treten an die Stelle der Worte: 
,,§ 17 des Verbotsgesetzes 1m Sinne di~ser 
Verordnung" die Worte: ,,§ 17, Ab's. (2), 
des Vel'botsgesetzes 1946". 

A b s c h n i t t II. 

Die Bestimmungen der Z, 1, I,it. a, treten 
rückwirkend mit 15. Juli 1945, die übrigen Be
stimmungen mit dem Inkmfttret,en ,dieses Bun
desverfassungsgesetzes in Kraft. 

A b s c h n i t t III. 

Bis zu einer anders l .. utenden bundesverfas
sungsgesetzlichen Regelung gelten die Bes1;im
mungen des Gesetzes vom 10. Juli 1945, St. G. 
BI. Nr. 59, über die Überleitung in die öster
reichische Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschafts
Überleitungsgesetz) in der Fassung der Bundes
gesetze vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. Nr. 51 
(I: Staatsbürgerschafts-überleitungsgesetznovelle), ' 
und 'vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. Nr.52 
(2. Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle), 
und die Bestimmungen des Gesetzes' vom 
10. Juli 1945, St. G. BI. Nr. 60, über den Er
werb und Verlust der österreichischen Staats
bürgerschaft (Stai'tsbürgersdlaftsgesetz) in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 18, Jänner 1946, 
B. G. BI. Nr. 53 (1, Staatsbürgerschaftsgesetz~ 
Novelle), soweit sie mit den Bestimmungen des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 in Widerspruch' stehen, als Verfassungs
bestimmungen. 

IV. HAUPTSTüCK. 

Vereinsrechtliche Bestimmungen. 

Das Verfassungsgesetz vom 31. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 102, über vereinsrechtliche Maß
nahmen (Vereins-Reorganisationsgesetz) wird 
ahgeändert wie folgt: 

Die Ahs. 0) 'und (2)des § 8 halben zu lauten: 

,,(1) Personen, auf die die Bestimmungen' des 
§ 17, Abs. (2), des Verbotsgesetzes 1916 Anwen
dung finden, können nicht dem Vereinsv.orstand 
(provisorischen Vereinsvorstand) oder anderen 
Organen des Vereines angehören. 

(2) Für Personen, auf' ,die die Bestimmungen 
des § 17; Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1946 An
w'endung finden, gelten die Best,immungen des 
Aibs. (1) bis 30. April 1948." 

V. HAUPTSTüCK. 

2. Kriegsverbrechergesetznovelle. 

Das Verfassungsgesetz vom 26. Juni 1945, 
St. G. BI. NI'. 32, über Kriegsverbrechen und 
andere nationalsozialistische Untaten (Kriegs ver
brechergeset~) in der Fassung des Verfassungs
gesetzes vom 18. Oktober 1945, St. G. BI. 
Nr. 199, betreffend eine Ergänzung des Kriegs
verbrechergesetzes (Kriegsverbrechergesetznovel
le), wind albgeändert und ergänzt wie .foLgt: 

1. Im § 1, Ahs. (6), treten an Stelle der Worte' 
"vom Gauleiter oder Gleichgestellten und vom 
Reichsleiter oder GleichgesteLlten ,aufyvärts," ,die 
Worte: "vom Kreisleiter oder Gleichgestellten 
aufwärts," . 

2. Nach § 9 wird eingefügt: 
. ,,§ 9a. Amnestie. 

Amnestiebestimmungen und Gnadenerlässe 
stehen der Untersuchung und Bestrafung wegen 
der in den §§ 1 bis 8 und 13, Abs. (2), dieses 
Verfassungsgesetzes bezeichneten strafbaren 
Handlungen nicht enllgegen." 

3. Im § 11, der die Bezeichnung Abs. (1) er
hält, treten an die Stelle der Worte: "mitdem 
Tage des Inikmfttretens des Gesetzes" dieWort·e: 
"mit dem 29. Juni 1945". Als zweiter Absatz 
wird folgende Bestimmung angefügt: 

,,(2) Bei Taten, ,die weder in >diesem Ver1fia.s
SlJ'l1!gsges'etz noch im Ver1b()t~gesetz, sondern nur 
in den allgemeinen Strafgesetzen mit Straf.e be
dmht sind, beginl1!tdiJe Verjährung frlÜlhestenis 
mit dem im Abs. (1) genannten Zeitpunkt, so
fern der Täter aus nationalsozialtistischer Ge
sinnung oder aus Wil1fähri~keit gegenüber An
oJ:'1dnungen gehandelt hat, die im' Inter,esse' der 
nationalsozialistischen Gewalt!lierrschaft oder aus 
nationalrozialistischer Einst~l1urig eJ:'1garugen sind. 
Eine, nach dem Str.a;f'gesetz schon eingetl'etene 
Verjährung steht der Untersuchung und Be
strafung nicht entgegen." 
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4. Der Abs. (3) des § 13 hat zu lauten: 
,,(3) Das Volbgericht dapf ,auf keine miMere 

Strafe erkenn~n, als im ordentlichen Verfahren 
zulässig wäre." 

5. Die bisherigen Abs. (3) und (4) des § 13 
erhilten die Bezeichnung (4) unld (5). 

VI. HAUPTSTüCK. 

" Yolksgerichtsverfahrens- und Vermögens-
verbllsgesetznovcllc. 

Das "Vert,assungs@esetz vom 19. Septem:ber 
1945, St. G. BI. Nr. 177, über das Verfahren vor 
dem Volksgericht 'und den Verfall des Ver· 
mögens (Volksgerichtsverfahrens- und Vermö· 
gensverhltlsgesetz) wll1d abgeändert wie folgt: 

, 1. Im § 1, Abs; (1), treten an die Stelle der 
Worte: "in den §§ 3, Abs. (2), 8 und 10 bis 12 , 
des Verbotsgesetzes" die Worte: "in den §§ 3 a,' 
3 ib, 3 cl, 3 e, 3 f, 3g, 8 urud 10 Ibis 12 clelS Ver
botsgesetz'es 1946". 

2. In § 1, Abs: (4), treten an die Stelle der 
Worte: "in den §§ 8 und 10 bis 12 des Ver' 
botsgesetzes" die Worte: "in den §§ 3 b, 3 Cl, 
3 Ig, 8 und 10 bis 12 ,des Verbo"~gesetzes 1946". 

3. Im § 4, Abs. (1), treten an ,die Stelle der 
Worte: ,,'im§ 3, Albs. (2), des Verbotsgesetzes" 
die Worte: "in den§§ 3 a, 3 b, 3 d, 3e, 3 f, 3 g, 
Abs. (1), 11 und 12 des Verbotsgesetzes 1946". 

,4. Der bisherige Abs. (2) 'des § 4 wird aufge
hoben. Der bisherige' kbs. (3) er,hält die Be
zeichnung Abs. (2) und hat zu lauten: 

"Rechtsgeschäftlichen Verfügungen, die gegen 
das Verbot nach Abs. (1) verstoßen, steht eIne 
Verfügung :im Wege der Zwangsvollstreckung 
gleich." 

5. Im § 5, Albs. (1), treten an die Stelle der 
Worte: "nach den §§ 3, Albs. (2),' 11 oder 12 des 
Verbotsgesetzes" die Worte: "nach den § § 3 a, 

, 3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, Abs. (1), 11 oder 12 des 
Verbotsgeset'zes 1946". 

VI!. HAUiPTSTüOK. 

Bestimmungen für Rechtsanwälte und' Ver
teidiger in Strafsachen. 

Ab'schnitt I. 

Das Gesetz vom 31. JuE 1945, Si. G. BI. 
Nr. 103, über die Wiedel'lherstellung der öst,er
reichischen Rechtsanwalt:schaft (Rechtsanwalcs
ordnung, 1945 - RAO. 1945) wird ibge~ndert 
und el'gän~t wie folgt: 

1. § 3, Abs. {I), hat zu lauten: 
,,(1) ,Für ,die Ei!1Jtr:agung ,in die wiederanzu

legende Liste ,der Rechts,anwähe gelten in An
selbung der Rechtsanwäilte, die am 27. Apri11945 

im Gebiet ,der Republik Osterreich zugelassen 
wiaren, fo1gende Bestimmungen: '" 

1. Bei belasteten Rechtsa.nwälten [§ 17, 
Albs. (2), ·des VeribotsgesetJzes 1946] hat der 
A'U'~schuß de'r Rechnsanwaks~k'a.mmer festzu
sltdlen, daß -sie den Beruf des RIechtsanwaltes 
nicht ausüben dürlfen. 

2. ,Bei mindet1belasteten Rechtsanwälten 
[§ 17, Albs. (3), des Verbotsgesetlzes 1946] :hat 
derAlusschuß der RechtsanwaLts'karrlmer fest
:l:Ustel:len, daß sie <den Seruf des Rechts
anwaltes Ibis einschließlich .30. Apri11948 nicht 
ausüben dürfen. 

3. Rech1JsanwäLte, auf die die Bescimmungen 
der Z. 1 unld 2 keine Anwendung finden, 
sind ~n ,die Liste einzutragen, wenn sie schon 
am 13. März 1938~n eine österreichische List,e 
eingetragen waren. 

4. -Die :ßestimmungen in Z. 2 und 3 
sind auf Rechtsanwälte, Idie el'st nach dem 
12. März 1938 ,in eine 'österreichische Liste 
eingetngen oder bei ,einem öst,erl'eichischen 
GeTichte zUJg'ell:J!ssenwurden, mit den nach
folgenden Änderungen anzuwe11lden: Die E,in
tra.gung in die Li'ste wil'd nur 'aUlf Antr,a;,g 
vorgenommen. Di,e lRecht,slanwä1te mlÜssenlden 
Erifoniernissen zur Ausubu,ng der' RechüJ 

:anwaltschalft entsprechen. Die G110ße Staat's
prüfurug erset(Z;t di,e Rechtsanw.aksprüf,ung. 
Die bislheri,ge Praxis als eingetragener oder 
zugelassener R'echt,sanwaiLt .ist in die sielben
jälhrige Rechtsanwaltspraxis nach § 2 RAO. 
einzurechnen. In :berücksichtigUlflgswül'digen 
Fälten kann der Ausschuß das Ausmaß dieser 
Pl<axi's von sieben ,auf sechs, }ahre herahsetzen 
n.nd von dem Erf,ortdemis der juridi's:chen 
Doiktol1WÜl1de [§ 1, Ahs. (2), lit .. c, RAO.] ab
sehen." 
2. An. die SteHe der ersten heiden Sätze des 

§ 4, Abs. (1), 'treten folgende Bestimmungen: 
,,(1) Die Entscheidung daJ:1über, ob einR,.ech~s

anwalt nach ,den' vorst,ooen1den Bestimmungen' 
in die wi'edera11lzulegende Liste der Rechts
anwällteeingetralgen wird oder nicht, stcl-tt dem 
Ausschuß der, RechosallJw~ltskammer, in deren 
Sprengel ,er täcig iiSt, zu, sowei;t n~chi: das Em
scheiJdungsrecht der~m § 19, Ah,s.(2), ,des Ver
botsgesetzes 1946 gena,nnten K!ommis~ion ein
geräumt ist. Der Amschuß kann für die Durch
fü:hrung der, ,erfol1derEchen Erhebungen'eiines 
seiner Mitglieder oder einen ihm nicht an
gelhörenden RechtsanWlalt bestellen." 

3. § 4, Abs. (2), ennfällk; die folgenden 
Absätze erlha!lten die Ahsatlzbezeichnung (2) 
und (3). ,Im Ahs. (2) werden die Worte: ,,,die 
Verwe,i'~el1ung der Eintra;,gurug in die Liste" und 
im Abs. (3) die Worte: "Die Verweigerung der 
Eintragunlgeines Re chrt:,saJIrwaltes in die Uste" 
durch die WOl1te "die (Die) Fe~tsoeHung des 
A usülbungsverlbotes" ers,e,rzt. 
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4. § 5, Albs. (1), erster Satz, hat zu lauten: 

"Erg~bt·sich im Zuge der Erlhelbung,en [§ 4, 
Albs. {1)] hinreichender 'Grunidzur Annahme, 
daß bezüglich 'eines Re cht's anWlalt es ein Aus
ülbungsverbot ,für imme,r oder bis 30. April 1948 
fest7Justdlen sein wiJ:"ld (§ 3), so. hat der Aus
schuß der Rech,tsanwal,tskammer dem Rechts
anwaLt die AusülbUing des B,erufes vDrläufig zu 
unters algen und If,ür Mn g'emäß § 28, Er. ih, RAO. 
einen mitttlerwdLigen Stellvertreter zu best,ellen, 
d~ne Idie EntscheidunJgder RegistriemnJgs
belhörd,e aibz.uwalltt,;n." 

5. 1m § 5, Albs. (2), wir,d ,,§ 4, Abs. (3)" durch 
,,§. 4, Albs. (2)" el1setzt. 

6. § 7, Ahs. (2), !hat zu lauten: 

,,(2) Für die Eintragung in die Liste der Rechts
anWlalrsanwärt,er gdtcn foLgende Bes'timr:nungen: 

1. Bei belasteten PerSDnen [§ 17, Abs. (2), 
des Ve~botsgesetzes 1946] .halt der Ausschuß der 
Rechtsanwa'lnslkammer festzUJstel'len, daß sie den 
Beruf eines IRechtsanwallt,sanwärt,ells nicht aus
ülbenkönnen. iDie §§ 4, und 5 Igehen sinn-
gemäß. ' ' 

2. Personen, ',die nidlt unter Z. 1 auf,gezählt 
sind, ,.,ind in die Liste der Re,chtsanwaltsanwärter 
einzutr'31gen, wenn sie die V;omussetzungen der 
Rech,tsarrwaltsordnuIlJg vom 6. JuLi 1868, R. G. 
BI. Nr. 96, in ihrer' oam 13. März 1938 gültigen 
Fassung erf,üHen." 

7. § 8 ~at zu lauten: 

"WiI1d nachträgHch ,gemäß § 27 des Verlhots
gesetzes eine Ausna:hme von ,der Behand,Lung 
nach diesem Gesetz 'beW!illigt oder ergeht ge
mäß § 7 oder ge.mäß§ 19, Ahs. (2), ,des Ver" 
botSlge,setzes 19466ine Enttschei,dung, ,deren Be
n'ü.rzung eine andere EntscheiduIlJg hätte herbei-

, tühren~önnen, ,so. hat der Aus-schuß der Rechts
an:waltskammer die ,ergangene Ent'scheidunlg 
außer Kra'k 'zu s,etzen, ein neuerliche's Vet1fnlhren 
etinzuileiten IUnd unter Zugrundelegung der nach 
§27des 'Verlbots,gesetzes 1946 bewilligten Aus
nahme oder der nach ,§ 7 oder nach § 19, 
Albs. {2), ,des gleichen Gesetzes el1gang,enen Ent
scheidung 'abermaLs zu enttscheiden. Gegen den 
Besch1uß ,des Ausschusses, mit dem die zuerst 
el1gangene 'Bn,tsch,e,j.dung außer· Kralt gesetzt 
wird, ist 'kein Rechtsmvtllel· zu'lässLg." 

Übergangsbestimmungen. 

8. (1) ~JillhäIlJg,i,ge V,er'fa~ren \Sind in jeder Lage 
ri,ach den ß.estimmungen des Abschnittes I wei
terZltf,ülhreu;der AussdlUß der Rechtsanwalts

'kl:iommer' kann einer· noch nicht vongelegten Be
rufung 'gegen seine Enn.cheidung se!lbst statt
gelben, wenn Ibei Anwemdung der Vorschriften 
des Abschnittes I anders zu entscheiden gewesen 
wäre. 

(2) Für rechtskräfüg ,el1!edli;gte Verfahren 
gelten die f,O'lgenden Bestimmungen: 

a) WUI1de einem Rechtsanwalt~ al!f den die 
Bestimmungen des §17, Albs. (3), des 
Ver:botl~g'esetZies 1946 Anwendung flnlden, 
die iEintt1a,gung ~n -die Liste nach den Be
'sümmungen der RAO. 1945 in ihrer 
ut1sprünglichen Fassung bewilligt, so ist 
die Entschei,dung d.er :im § 19, Albs. (2), 
des 'verbobsgesetzes 1946 genannten Kom
mission einzuholen. Spricht sich ,die Kom
mISSIOn nIcht innel1ha]b ,der im Ab
schnitt 111, Z. 4, Ide\'; 1.. Hauptstückes vor
Igese'henen Frist für die Zulässigkeit der 
Ber,u~sausühun'g aus, so ist §8 RAO. 
1945 in der Fa>ssung des Abschnittes I 
sinngemäß anzuwenlde.n. 

b) WUl1de einer der in lit. a genannten Per
sonen ,die Eintmgung in die Uste aüf 
Grund der Bestimmungen der Rechts
anwa:!tsor,dniUng 1945 in ;der ursprüng
lichen Fassung verweigert, so hat der 
A,usschuß ,der Recht'sanwalt'sk,ammer das 
Ausiilbunlgsverlbot !f,ür die Zeit bi,s 30. Apr,i! 
1948 festzusbeHen un,d eine vorläufige 
Untersa>gung ilärugstens mit 30. April 1948 
zu Ibefristen; wird die in § 19, A:bs. (2), 
des Verhotsgesetzes genannte- Kommission 
rimgeruf.en, ISO gilt § 8 RAO. 1945 in der 
Fassung des Aibschnitteis I. Das gleiche gih 
f.ür einen Rechts1anwalt, der nach' ,den Vor
schr~f.ten ,des § 3, Albs. (1), Z. 1, 'RAO. 
1945 in der ursprünglichen Fassung be
han,de<lt wurde, nunmeihr aher unter die 
iBe:stimmungen IdelS § 17, .Nbs. {3) des Ver
:bot9gesetzes 1946 .fällt. 

c) FäHt ein nach den bisherigen Vorschri:ftrn 
registrierungspflichtJiger Rechtsanwalt nun
mehr unter die BestimmuIJJg ,des § 4, 
Albs: (5), des Verbots,gesetze!s 1946 oder 
ist sonst nach den Vorschriften des Ah
schnitt~s I nunmehr die Eintl'lagung- in die 
Liste zU'lässirg, wUl1de i1hm jedoch die Ein
tr<llgun,g in ,die Listerau.f Gründ' der V or
schdften der Rechtsanwaltsol'ldnung 1945 
in der ul'sprünglichen ,Fassung recht6kr~f
tig verwdgert, so kann sofort ein neue~
licher Antrag auf Eintragung in die Liste' 
'gesteUtwerden. ,Eine vorläufige Unter
.sargung der Ausühung der Rechts,arrwalt
schaft ist von Amts wegen oder ,auf An
trag ,auhuheben, wenn sie ,nach ,den Be-

"stimmungen des Abschnittes I nicht zu 
veJ"'fügen gewe.sen wäre. , 

9. Die Best,immungen der Z. 8 gelten s,i'nn
gemäß :für Rechtsanwaltsanwärter. 

A b s c ih n i tot III. 

Bestimmungen für Verteidiger in Strafsachen. 

Die Gel1ichts'höfe H. Instanz halben hinsicht
lich der in die Verte~dige.rlliste a,ufgenommenen, 
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für ,da-s Richt,eramt, ,die Rechtsa;nwaJtschalft oder 
das Notariat gepl1üiften Recht'sverständirgen 
[§ 39, .Albs. (3);. 3. Satz, S~PO.] ulnter sinn
g,emäßer Anwendung ,der im Albschnitt I und II 
für die Rechts,anwälte v,orgesehenen Bestimmun
gen vorzugehen. 

VIII. HAUPT5TüOK. 

Bestimmungen für Notare. 

A,b'schnitt I. 

<Das Gesetz vom 31. Ju1i 1945, St. G. BI. 
Nr.l04, ,über die Wiederiherstellung des öster
reichischen Notariates (Notariatsordnung 1945 
- ,NO. 1945) wil"d,ahgeän!deit und el1gänzt wie' 
folgt: 

1. § 4 hat zu lrauten: 

,;Rür die Notare, rdie am 13. März 1938 
österreiclüsch,e Notal"e waren und das Amt noch 
am 27. April 1945 rim Gelbiet,e der RepulbI~k 
österreich aüsg<{lübt haben, gelten folgende 
Vorschriften: 

1. Bei belasteten Notaren (§ 17, Abs. (2), 
des Verhotsgesetzes 1946] hat das Bundes
ministel'ium für Justiz festZU'stetl,len, daß sie 
den Beruff ,des .Notars nicht 'ausüben dürlfen. 

2. Bei minldet1be'la:steten Notaren [§17, 
Abs. (3), des Vet1b.otsgesetzes 1946] hat das 
Bundesminisurium f'ür Justiz f.estzusteHen, 
daß sie den 'Beruf des Notars bis einschließ-' 
llich 30. April 1948 nich,t ausÜlben dÜl1fen.. Sie 
können nach ,dem 1. Mai 1948 wieder zu 
Not,aren Ibestellt werden, wenn rdie Voraus-
15etzun,gen ,des Gesetiles vom 25 .. Juli 1871, 
R. G. BI. Nr. 75, in seiner ,am 13. März 1938 
gültigen F.assung vorliegen, ein Anspruch auf 
eine besti<mmte Not,arsteUe 'besteht jedoch 
nicht. 

3. Notare, auf die die Bestimmungen der 
Z. 1 und 2 ,keine Anwendung finden, sind 
im Amte zu !bestätigen." ' 

2. § 5 'hat zu l<auten: 

"f"ür ,die Notare, die zwischen dem 13. März 
1938 und dem 27. April 1945 im Gerbiete der 
Republik österreich zu Notaren besteHt wurden, 
gelten die Bestimmungen des § 4, die Vor
schr~ften der Z. 2 und 3 ,aJber mit der Ände
rung, daß in jedem FaHezu prüfen ist, db der 
Nbtar den Erfordernissen zur Erhngung des 
Notaramtes nach ,der NotariatsoJ.1dnung ent
spricht. Die Große Staatsprrüfung ersetzt die 
Notariatspflüfung. " 

3. Im § 6, Abs. {I), tr,eten an die SteUe des 
1. s.atzes folgende Bestimmungen: 

,,(1) Die iEmsclleiduDig ,darüber, ob nach den' 
vorstehenden Vorschdften ein Notar !in seinem 
Aint'e 'bestätigt wiJ:'1d, iOider die iF'e's'tsnellung, ob 
der Notar von ,der BeruJfsausübung aus
gesch:lossen ist, steht dem Bundesministel1ilUm 
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tür Justiz zu, so'weit nicht das EntBcheidungs
recht der in § 19, Arhs. (2), ,des Veribot'sges,etz,es 
1946 genannten Kommission eing,eräumt :i'st." 

4. § 8, 1. Satz, hat zu lauten: 

,,~flgibt sich im Zug,e der Erhebungen hin
reicheri,der Grund zur Annahme, daß ein Aus
ülbungsveribot festzustellen sein wiI'd, so hat die 
Notariatskammer die vO'rläufige Suspemion zu 
verfügen, ohne die Entschei,dung' der Registrie
rungs4beihör.de ahzuwarten." 

5. § 9 hat zu lauten: 

"WiI1d nachträgLich gemäß § 27 des Verbo\)s
gesetzes 1946 eine .Ausnahme von der Behand
lung nach die~em Ge'~etz hewiHi,gt oder ergeht 
gemäß § 7 oder gemäß § 19, Abs. (2), des 
Vet1botsrgesetLJes 1946 eine Emseh eidung, di'e 
mit der Entscheidung des IBundesininj'steriums 
für Justiz oder der Notariats1kammer im 
Widerspruch steht, so 'haben ,diese ihre Ent
sch,eidung außer Kraft zu setzen, ein neuerliches 
Ver:faihren ,einzuleiten, und unter Zugnwnde
legun'g der nach § 2i des V,eribots'g,esetzes 1946 
bewilligten Ausnahme oder der nach § 7 oder 
gemäß § 19, Albs. (2), des gleichen Gesetzes er
g,angenen Entscheidung ,abermals zu ent
scheiden. " 

6. Im § 10 treten an die Stelle· des Albs. (2) 
folgende Bes,nimmungen: 

,,(2) Für die EintfaJgung in die Liste der 
Notariat~kandidaten rgelten folgende Be'stim
mungen: 

1. Bei helasteten ,Personen [§ 17, Abs. (2), 
des Verbotsg,esetzes 1946] hat die Notariats
kammer festzustellen, daß sie den Beruf eines 
Notariatskandidaten nicht ausüben können. 
§§ 7 :bis 9 sind anzuwenden: 

2. Auf aUe. übrigen NotariaJtsikarudidatell 
sind die Vorschl1iftendes Gese'tzes vom 
25. Juli 1871, R. G.Bl. Nr. 75, anz~uwenden. 

Di,e Entscheidung kommt der zuständigen 
,Notal'iat~kammer zu. Gegen eine Entschei
dung nach Z. 1 oder 2 st'eht dem Notariats
kandidaten die Beschwerde gemäß § 138 NO. 
zu." 

A b s c h TI i t t H. 

Übergangsbestimmungen. 

7. (1) A,nhä:ngvge Verf'ahren sind in jeder Lage 
nach den Best,immungen des Arbschnittes . I 
weiterzuführen; die Not ar,iatskammer kann 
'einem noch nicht vorge1t'Jgren Recl1tsmittel 
gegen ihre Entscheidung selhst stattgeben, wenn 
bei Anwendung der Vorschrif:ten des .Alb
schnittes I anders zu entscheiden gewesen wäre. 

(2) Für rechtskräiftig ,erledigte Verfahren gelten 
folgende IBestimmungen: 

a) Wurde ein minderlbelasteter Notar [§ 17, 
Arbs. (3), des Venbotsgesetzes 1946] auf 
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Gl1un,d der Bestümmung'en ,det' Nota.riats
ordI1JUfilg 1945 in iJhr,er urspnünglichen 
.Fassung bereits im tAintelbestä>tigt, so i'st 

. die Entscheidung der Kommission [§ 19, 
Albs. (2), des genannten Gesetz,es] einzu
holen. Spricht sich .die Kommission nicht 
i'nnerlhalb der im Abschnitt II, Z. 4, ides 
I. Hauptstückes vorgesehenen Frist für die 
Zulässigkeit ,der BefUlfs,ausübung aus, so 
iist § 9 NO. 1945 in der F,assung de6 Ab
schJ!ittes I sinngemäß anzuwenden. 

b) Wurde das Amt eines Notars, .der unter 
die in lit. a genannten Personen einzu
reihen ist, auf Grund der Bestimmungen 
,der Notariatsol1dnung 19.45 in ihrer ur
sprünglichen Fassung bereits für erloschen 
erklärt oder ist sein Amt erloschen, so hat 
das Bundesministerium für Justiz die 
W,irksamkeit des Ausübungsve1'lbotes für 
die Zeit bis 30. April 1948 festzustellen 
und die Notariatskammer eine vorläufige 
Untersagung bis längstens 30. April 1948 
,zu befristen. Wird ,die im § 19, A'bs.(2), 
des Ver1!Jotsg:esetzes 1946 genannte Kom
mission angerufen, ~o Igi'lt § 9 NO. 1945 
in ,der F,a~su11ig ,des 1. Hiaupnstückes sin11ige-

. mäßj ein Anspruch auf eine bestimmte 
Not,arstelle hestelht nicht. Die ,gleichen Be
stimmung,en gelten für einen Not,ar, der 
nach den Vorschriften der §§ 4, Z. 1, oder 
5, Z. 1, NO. 1945 in der ursprün.glichen 
iFassung . helhandelt wunde, n·unmehr alber 
unter die Bestimmungen des § 17, A'bs. (3), 
:des Verbotsgesetzes 1946 fällt. 

c) FälLt ein nach den bisherigen Vorschriften. 
registrierungspflichti~er Notar, dessen Amt 
auf Grund der Vorschriften der Notar,iats
ordnung 1945 in der ursprünglichen Fas
sung erloschen ist oder für erloschen er
klärt wurde, nunmehr unter die Bestim
mungen ,des § 4, Abs. (5), des Verbots-' 
gesetzes 1946 oder ist er sonst nach den 
Vorschriften des Abschnittes I m.inmehr 
zu bestätigen, so ist eine solche Entschei
dung aufzuheben. Dem Notar ist auf sein 
Ansuchen nach Möglichkeit eine Notar
steIle zu verleihen, jedoch besteht kein An
spruch auf eine bestimmte NotarsteIle. 
Eine vorläufig~ Untersagung der Aus
,ubung. ist von Amts wegen oder auf An
trag aufzuheben, wenn sie nach den Be-, 
stimmung.en des Abschn'ittes I nicht zu ver
fügen gewesen wäre. 

8. Die Bestimmungen der Z. 7 gelten stnFl.
gemäß für Notariatskandidaten. 

IX. HAUPTSTüCK. 
Bestimmungen über die Sühneabgabe. 

AbschnittI. 
1. (1) Per'sonen, auf die die Bestimmungen des 

§ 17, Abs. (2) und (3), des V,erbots&esetzes 1946 

Anwen1dung finden, unterliegen einer laufenden 
und einer einmaligen Sühneabgabe. 

(2) Gegenstand der laufeniden Sühneabgabe 
sind das Einkommen und der Ertrag der grund
steuerpflichtigen Wirtschaftsgüter des Sühne
pflichtigen, Gegenstand der einmaligen' Sühne
abgabe ist da·s Vermögen. des Sühnepflichtigen. 

(3) Die aus der einmaI.igen Sühneabgabe ein
g,eheniden Beträge sind zur Abdeckung der Bun

. desschuld bei der Österreichischen Nationalbank 
zu verwenden. 

A b s c h n i t t 11. 

Laufende Sühneabgabe. 

2. Die' laufende Sühneabgabe besteht aus 
a) einem Zuschlag zur Einkommensteuer 

(Lohnsteuer) und 
b) ein~er besonderen ,Abgarbe von dem Ertrag 

der grundst,euerpflichtigen Wirtschafts
güter ,des Sühnepflichtigen. 

3. (1) Die Sühnearbgabepflicht gemäß Z. 2, Et. a, 
beginnt, wenn die' Einkommensteuer veranllagt 
wiJ.'ld, mit dem Kallenderjahr 1945, wenn die 
Einkommensteuer im Abzugsweg·e eing·ehoben 
wird (Lohnsteuer), mit ,dem Inkrafttret,en dieses 
Bund'esverfassungsgesetzes und endet 

a) für belastete Personen [§ 17, Abs. (2), des 
Verhotslgesetlzes 1946] mit Ahlau& ,des Ka
lenderjahres 1950, 

b) für minderbelastete Personen [§ 17, 
Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1946] mit 
Ablauf des Kalen:derjah1"es 1948. 

(2) Die SühneaJbgabepflicht gemäß Z. 2,lit. b, 
beginnt mit dem Kalenderjahr .1945 und endet 

a) für belastete Personen [§ 17, Abs. (2), des 
Ver1botsg,esetzes 1946] mit IArbLauf ,des Ka
lenderjaJhres. 1950, 

rb) für minderbelastete Personen [§ 17, 
Abs. (3), des Verbot's~esetz;es 1946] mit Ab
lauf des Kalenderjahres 1948. 

4. (1) Der Zuschlag zur Einkommensteuer 
(Lohnsteqer) beträgt für belastete Personen 
20 v. H., für minderbela'stete Personren 10 v. H. 

(2) Die besondere Ahgahe gemäß Z .. 2, lit. b, 
beträgt für belastete Personen ;10 v. H., für 
minderbelastete Personen 10 v. H. der von diesen 
Personen zu entrichtenden Grundsteuer. Im 
Falle eines Miteigemums an grundsteuerpflichti
gen WirtschaftsgÜltern ist die besondere Abgabe 
dem sühnepflichtigen Mitei~entümer gesondert 
vorzuschreiJben. Bemessurug~runJd>lage biLdet in 
diesem Falle jener Teil der Grundsteuer,- der 
dem Anteilverrhältnis des Miteigentümers ent
spricht. 

5. (1) Bei ,der Haushaltsbesteuerung (§§ 26 und 
27 'des 'Einkommensteuerg~enzes) ,wir,d die Sii!h
neaib~albe gemäß Z. 2;lit. ,a, ,densühnepflichti~en 
Personen von jenem Teil der veranlagten Ein-

. I 
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kommensteuer vorgeschrieben, der auf ihre Ein
künfte verhältnismäßig entfällt. 

(2) Der Haushaltsvorstand haftet für die 
Sühneabgahe der Angehörigen 'seines Haushaltes. 

A b s c h n i t t III. 

Einmalige Sühneabgabe. 

6. Der Sühneabgabe vom Vermögen unter-" 
liegen die gemäß Z. J SÜlhnepflich:tigen, sofern 
nicht im Strafurteil gemäß §§ 3 a; 3 b, 3 d, 3 e, 
3 f, 3 g, Abs. (1), 11 und 12 des Ver'Qotsgesetzes 
1946 oder gemäß dem Kriegsverbredlergesetz in 
der derzeit geltenden Fassung au·f Vermögens
verfall erkannt .wird. 

7. (1) Gegenstand der Sühneabgabe vom Ver
mögen bildet bei den Sührrepflich:tigen,' ,die im 
Inland einen 'Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, ihr gesamtes in- und aus
ländisches Vermögen nach Abzug der' Verbind
lichkeiten, bei den Sühnepflichtigen, die im In
land Wleder einen Wohnsitz noch 'ihren gewöhn
lichen Aufenthalt haheI1," ihr gesamt,es im In
hmd befindliches Vermögen nach Abzug oder da
mit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen
den Verbiiidlichkeiten. 

(2) Nicht zum Vermögen im Sinne des Abs. (1) 
zählen bewegliche Gegenstände, di,e ausschließlich 
zum persönliroen Gebrauch des Ahgabepflichti
gen bestimmt sind oder zu seinem Hausrat ge
hören, soweit sie nimt Luxusgegenstände sind. 

(3) Vermögensmaften und Vermögensrechte, 
die der SühnepflJmtige nam dem 13. März 1938 
erworben hat und .die den früher,en Eigen
tümern, sei es eigenmächtig, sei es auf Grund 
von gesetzlimen oder anderen Anordnungen aus 
sogenannten rassismen, ausnatioll'alen oder aus 
anideren Gründen im Zusammenhange mit der 
nationalsozialistismen Machtübernahme entzogen 
worden sind, gehören liuin Vermögen im Sinne 
des Abs. (1), bleiben aber für die Beremnung 
der Sühneabgabe sO lahge außer Betracht, bis 
über das endgültige Schicbal dieser Vermögen· 
smaften und Vermögensremte entschieden ist. 

8. (1) Maßgebend ist der Wert des Vermögens 
nach dem Stande vom 1. Jänner 1946. 

(2) Bei Abgabepflichtigen, die ihren Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlimen Aufenthalt im Inlande 
haben, bleiben abgabefrei (Freibeträge): 

a) Für helast~te Personen 5000 S, zuzüglich 
je 2000 S ,f'ür jedes unversorgte Kind unter 
18 Jalhren, 

b) für minderlbelastete Personen 10.000 S, zu
züglich je 2000 S für jedes unversorgte 
Kind 'unter 18 Jahren. 

9. ,(1) Von dem den Freibetrag (Z. 8) über
steigenden V'ermögen, das nach unten auf einen 
durch 1000 teilbaren Bettag abzuJ"UD'den ist (Be
messungsgtundlage), wird die Abgabe :bemessen 
und beträgt: 
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Für Belastete bei einer Bemessungsgrundlage 
-y. H. des 

von mehr als bis einschließlich Gesamt-

10.000 S 
30.000 S 
60.000 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000 S 
250.000 S 

10.000 S 
30.000 S 
60.000 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000 S 
250.000 S 

,vermögens 

20 
23 
26 
30 
35 
40 
45 
50 

Für Minderbelastete bei elller Bemessungs
gruncUage 

von m'ehr als 

10.000 S 
30.000 S 
60.00.0 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000 S 
250..000 S 

bis 'einschließlich 

10.000 S 
30.000 S 
60.000 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000· S 
250.000 S 

v. H. des 
Gesamt-

vermögens 
10 ' 
11'5 
13 
15 
17'5 
20 
22'5 
25 

(2) Die Sühneabgabe ist, mit der Maßgabe zu 
bemessen, daß von dem Vermögen ,einer höheren 
Stufe nach Abzug der Sühneabgtbe niemals we
niger erübrigen darf, als von dem höchsten Ver
mögen der nächstniedrigeren Stufe nam Abzug 
der auf dieses Vermögen entfallenden Sühneaib
gabe erübrigt:, 

10. (1) Die Sühneabga:be ist ohne besondere 
Aufforderung in vier gleimen TeiLheträgen an 
das Finanzamt zu entrimten, das für die Bemes
sung der Einkommensteu~r des Abgahepflimtigen 
zuständig ist. 

(2) Der erste Teilbetrag w:il1d einen Monat, der 
zweite Teilbetrag drei Monate, der dritte Teil
betrag sems Mon,ate, der vierte Teilbetrag neun 
Monate nach Inkrafureten· dieses Bundesver-
fassungsgesetzes fällig. ' 

Ab s c h n i t t I~. 

Gemeinsame 'Bestimmun~en. 

11. Die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Sühneabgahe wird ,durm nach dem 31. März 
1945 zwischen Angehörigen (§ 10 des Steueran
pas5ungsgesetzes) a:bgesch[ossene Rechtsgeschäfte 
unter Leben,de-n nicht berührt. 

12. (1) Jeder Sühnepflimtige ist verpflichtet, 
dem für die Bemessung seiner Einkommensteuer 
zuständigen Finanzamte mitz'Uteiloen, in welme 
Gruppe er auf Grun,d ,der Feststellungen der für 
die Registrierung der Nationalsozialisten zustän
digen Behörde eingereiht wurde; er ist ferner 
verpflichtet, dem FinanZlamte alle Up,terlagen, 
die zur Bemessung der Sühneabgabeerforderlich 
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sind, nach den durch Verordnung zu treffenden 
Bestimmungen zu erbringen. 

(2) Die VoQrschri,ften ü,ber Bemessung, Vor
schreibung und Einhebung der Vermögensteuer 
firuden, soweit in ,diesem ,Bundesverfassungsges·etz 

~ keine anderen Bestimmungen getroQffen werden, 
auf die Sülhnea:b~a:be. Anwendung. 

X. HAUPTSTüCK: 

Abänderung des Schillinggesetzes. 

Das Gesetz vom 30. November 1945, St. G. 
BI. Nr. 231, über Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Währung (Schminggesetz) wird .abgeändert 
wie folgt: ' 

In § 17 entfallen die Worte "oder von Per
sonen, ,auf die § 17 des Ve1"botsg·esetzes, St. G. 
BI. Nr. 13/1945, Anwen,dung findet,"~ 

XI. HAUPTSTüCK. 

Bestimmungen auf dem Gebiete d,es Jagdwesens. 

1. Im § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 71, über die Anwendung des 
R>eichsjagJdrechtes entfällt der zweite Satz des 
Absatzes 2. 

2. Die Vero1"dnung des Staatsamtes für Land
und Forstwirtschaft vom 19. Septemher 1945, 
St. G. BI. Nr. 178, betreffend Durchführungs
bestimmungen zum Gesetz vom 10. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 71, üb'erdie Anwendung des 
Reichsjagldrechtes (Erste Ja~drechtsverordnung) 
wfl1d abgeändert, wie folgt: 

a) Im § 6 entfällt die Z. 6; die Ziffern 7 
und 8 erhalten die Bezeichnung 6 und 7. 

b) Im § 10, Abs. (2), haben die Worte: "auf 
,die § 17 des Verbotsgesetzes nicht Anwen
dung findet :und" zu entfallen. 

XII. HAUPTSTüCK. 

. Bestimmungen auf dem Gebiete des Gewerbe
rechtes. 

A:bschnitt I. 

1. (1) Berechtigungen z,ur Ausübung der in 
§ 18, :lit.e, des Ver1botsgesetzes 1946 aufge
zählten Gew.erlbe, die Personen erteilt wurden, 
auf die § 17, Abs. (2), . des Verbot~gesetzes 
1946 anzuw,enden ist, .sind mit dem Inkraft
treten ,dieses BundesveI'falssungsgesetzes er
loschen. 

(2) Desg1leichen sind Berechtigungen zur Aus
ülbunJg von Gewet'ben jedweder Art erloschen, 
die Personen verliehen wurd,en, welche dem 
vorlbe~chrie'benen . Personenkreise angehören, 
Wlenn der Betriebsumfang der Gewel"be die in 
§ 18, Er. d, des Vcrbot~gesetzes 1946 ange
gebene Größe ülberschl'eitet. 

(3) Sind die in § 19, Abs. (1), lit. d und e, 
des Verbotsgesetzes 1946 genannten Berech
tigungen Personen verliehen, auf die § 17, 
Abs. (3), .des Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden 
ist, SoQ s,ind die Berechtigu11lg,en bis zum 30. April 
1948 mit dem Tnkrafttreten di,eses iBundesver
f,JSiSurugsgesetzes außer Wirksamkeit IgC$etzt, es 
sei ,denn, daß nach den B,estimmungen des § 19, 
Abs. (2), des Verbotsgesetzes 1946 oder nach 
den Bestimmungen der Z. 4 des AbsChnittes n 
des I. Haupts Dücl{:es dieses ,Bundesverfassun'gs
gesetzeisim EinzeMall eine 'andere Regelung zu 
edoQlgenhat. 

(4) Berech:tigungen zur Ausübung ,des Gast
und Scharrk'gewerbes sowie zum GNßhandef mit 
Lebensmitteln sind, sofern sie Pel:sonen ver
liehen 'sind, auf die § 17, Albs. (2), des Ver
botsgesetzes 1946 Anwendung find,ei, his zum 

-30. Apl'il 1950 mit dem Inkrafttreten dieses
Btmdesverfas'sung>sgjeseezes ·a"ußer Wirksamkett
gesetzt. 

2. Für ,die Dauer der Außerwirksamkeit
setzuIlig (Z. 1) ist die Ausübung der Berechr,i
gung durch einen- -. Stellvertreter (Geschäfts
füihrer) oder Pächter ausgesch'lossen. 

3. 'Bei ReaLg,ewerben tritt an Stel:le des Er
Iöschens der LBerechtigung und der Außerwirk
samkeitsetzung i(Z. 1) das Ver:bot der Ausübung. 
Verfügungen mit Ausnahme der Veräußerung 
sind Besitzern von solchen Realgewerben unter
~agt. 

4. Die Vorschriften ,der Gewerbeordnung und 
der awf Grund ihnes § '24 erLaJssenen Verord-
nungen sow~e ,des Untersagungsgesetzes, B. G. 
BI. Nr. 30/1937, in der derzeit geltenden Fla"s
sung (bleiben mit der Maßgahe unberuhrt, daß 
die i:m § 57 der Gewerlbeordnurug und im § 3 
des Untersa@u:rug~gesetzes angdührten Fristen 
durch die AußerwirksamkeitJsetzung von Ge
werheberechtigungen ,gehemmt wer:den. 

5. Die Vorschrjften ,dieses Abschnittes finden 
auch auf Berechti,gungen zur Ausubung der in 
den §§ 18 und 19 des VerhotJsgesetzes 1946 auf
gezählten, den Bestimmungen der Gewerbeol'd
nung nicht unterliegenden Erwel'bstätigkciten 
sinngemäße Anwendung, sofern nicht in ein
zelnen Hauptstücken dieses Bundesverf,assungs
gesetzes Sonderibestimmungen .f.ür diese Tätig
keit -Igetroffen sind. 

A ibs c h n i tJt 11. 

übergangsbestimmungen. 

6. Nach § 15 d~s VerbotJsgesetzes vom 
8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 13, in seiner ur
sprüngEchenFassul1lg und § 5 der 3. Durchfiih
rungsveroI1dnung zum V,erb.ougeretz vom 
22. August 1945, St. G. BI. Nr. 131, anhängige 
Verf,ahren sind Igemäß den Bestimmungen dieses 
Bundesverfassungsg,esetzes zu 'behan'deln. 

. I 
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XIII. HAUPTSTüCK. 

Änderung des Veranstaltungsbetriebegesetzes. 

Das Gesetz vom 27. Ju:li 1945, St. G. BI. 
Nr. -101, üb~r die RegeLung des Serecht~gungs
wesens in den Theater-, KOll'zel't-, Kino-, 
Variete-, ZiI1kus- und a11ldel'en Veranstalltungs
bet,rieben-. (Vel'anstatltungsbetriebegesetz) wird 
aibgeändert und ergänzt wi,e folgt: -

1. § 2, Albs. (3), hat zu lauten: 
,,(3) Von der Führungeine's Veranstalturugs

betriebes sind Personen, auf die § .17, Abs. (2), 
des Verlbotsgesenzes 1946 Anwendung findet, 
a uSlg,eschlossen." 

2. § 2, Albs. (4), hat zu lauten: 
- ,,(4)P,erSonen, aUlf die § 17, Abs. (3), des 

VeI100nsgesetzes 1946 Anwendung findet, sind 
von ,der f,ijhmmg eines iSdlchenB,etriehes für die 
Zeit bis 30. April 1948 ausgesc3nlossen, es sei 
denn, daß sie gemäß § 19, Aibs . .(2), ,des Ver
bot~gesetzes 1946 oder nach ,den Bestimmun
gen der Z. 4 des Albschniües II ,des I. Haupt
snückes des Nationalsoz~ilistengesetzes ein Aus
übungsver!bot nicht trifft." 

'" 
3. Der Ibj,~herige Albs. (4) ,erhält die Bezeich-

nung (5)". 

XIV. HAUPTSTüCK. 

Bestimmungen, betreffend die Anfor.derung von 
Wohnungen. 

Ahschnitt I. 

Das Gesetz vom 22. August 1945, St. G. BI. 
Nr. 138, /betreffend die Anforderung und Ver
gelbung von Wdhn- und Geschäftsräumen (Woh
nungsanfol1derungsgesetz), ,in der derzeit gelten
den Jla,ssullig wird abgeändert und ergänzt, wie 
folgt: -

1. § 4, Abs. (1), lit. ,g), h,at zu :lauten: 

,,,Ig) W oonungen von Pe11Sonen, auf ,die sdbst 
oder deren in: Wohnungs gemeinschaft 
lebenden Ehegatten § 17, Ahs. (2), ,des Ver
hotsgesetzes 1946, Anwendung findet (§ 5, 
Punkt 8);" . 

2. § 5, Punkt 8, hat zu lauten: 
"Wohnungen von Personen, 'auf :die§ 17, 

Abs. (2), des V;erlbotsg,esetzes 1946 Anwendung 
findet. Das gleiche gilt für Wohnungen von 
Pel1sonen, auf ,deren lebende Ehegatten diese 
Voraussetzul1lg zutrifft,wenn ,sie am 1. Sep
temJber 1945 miteinander in Wohngemeinscha-ft 
gelebt oder später eine solche 'begründet haben." 

3. § 5, Punkt 7, wird aufgelhoben. 

4. § 9, Albs. (5), wird aufgehoben. 

5. § 10, Abs. (2), 'Punkt 3, hat ZiU lauten: 
;,wenn auf die Mieter oder Inlhalber § 17, 

Abs. (2), des Ve~botsgese~zes 1946 AnwenJung 
findet;". 
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A b s c h n i t t H. 

6. (1) Hat Jer zuständige Kommandant einer 
Besatzung!smacht Mölbel, ·die zur Zeit Jer Be~ 
setzung durch diese Macht an ihrem Wohnsit·z 
nicht ,anwesenden NationahoziaJ,isten gehörten, 
einer Gelbietsköllperscha:flt vor dem 20. Oktober 
1945 Ziur VerHigung gesteHt und hat ·diese 
darülber ver1tügt, so ist das iEig.entum an diesen 
Möbeln auf die Gebiet;~körperscha)ft übefige
gangen. 

(2) Die Gebietslkörperscha.ft hat die in ihr 
Eigentum ülbengflgangenen Möbel Personen z,ur 
Benützu,ng zu ülberla"sen, die ,durch Kriegsein
wirkung oder aus nationalen, sogenannten ra~
sischen oder politi:schen Gllünden geschä,digt 
worden siUld, oder diese sonst.im öffentlichen 
Interc's,se zu verwenden. ../ 

(3) Zuständiger Kommandant ist ein Kom
mandant, dem mindestens .das Gebiet .eines Ver
wal wngsbezirkes- untersteht. 

(4) Unter Möbeln ist alles 'zu verstehen, was 
ubJ.icherwerse zur Wohnungseinrichtung gehört. 

(5) Ms Nationalsozialist im Sinne des Albs. (1) 
ist ,anwsehen, wer nach § 4 de·s Venbotsges,etzes 
1946 registrierungspflichtig ist. 

(6) Von a:1len Rechten an den in das Eigen
tum der GebienS1körperschaft übel1gegangenen 
Mobel bJdben nur ,dierichtel'llichen Pfandrechte, 
die vor <dem Eig,entumSÜlbel1~ang auf ,die Ge
bietskörperschatt bestanden halben, aufrecht. -

>(7) Dal'lÜlber, ob 'und wann von einem zustän~ 
digen Kommandanten eine Vel'fügung im Sinne 
des Abs. (1) getroffen wurde, sowie über den 
Zeitpunkt der Besetzung einer Gebktskörper
schaift können die Gerichte eine sie Ibindende 
AIUSikunft Ides Sundesministeriums ,für Justiz ein
hdlen. 

Albs eh n i t t HI. 

Übergangsbestimmungen. 

7. Maßnahmen, Jie' auf Grun'q .des Woh
nungsanforderunggesetzes hinsichtlich. der im 
§ 5, Z. 7 und 8, ,dieses Gesetz,es in seiner ur
sprünglichen ,Fassung genannten Wohnungen 
g,ctroffen wonden sind, bleiben 'aufrecht. 

8. (1) Von den nn § 4, .Nbs. (\), und in § 13 des 
Verlbot~gesetzes 1946 genannt,en Personen ab
geschlossene Mietverträ,g,e ülber Wohnungen, für 
die vor dem iIinikrafttreten Jieses Bundesver
fas5ungsgesetzflS einer ,anderen Person eine vor
läufige I BeJ1ütZurug.~bewill~gung von der ,.\'a,f,ür 
nach ihrem Au~~abenlbereich zuständigen Behör
de ausgestellt wur,de, gelten kraft Gesetzes als 
aUlfgeLöst. Das Burudesmin:isterium fUr soziale' 
Verwaltung kann .im Einv,ernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt durch Kundrr~achung feststel
len, welche Behörden für die Ausst1ellung von 
vorläufigen Benützungsbewilligungen zuständig 
waren. 
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(2) W,ird die vorl~ufig,e IBlenlützurug~bewilligung ) ten Personen anzuwenden; wenn sie am 1. Sep
von ,der Gemeinde nicht binnen drei Monaten ternJber_ 194'5- miteinander in W OlImgemeinschaft 
nach Inkrafttreten dieses' Bundesverfassungs- gelebt oder später eine 'solche hegI1Ündet haben. 
gesetzes w~derru~en, g,ik sie als endgültige Zu- (3) Die Ibisherigen Pächter haben ,die auf den 
weisung im Sinne des § 17 des Wohnungs an- Pachugrundsuücken ,be1indlichen' Bauten ,gegen 
for.derulllgsgesetz'es. Ein Widerruf ist nur zu- eine vom Verpächter zu entrichtende ange
lä's9ig, w-enn ,die Zug'ewiesenen nicht der ersten messene Entschädigung zu belassen. KJommt eine 
Dringlichkeitsklasse im Sinne des§ 15, Ahs. Cl), Einigung über die Höhe der Entschädigung 
des Wohnulllgsanfol'derung.sgesetzes angehören nicht zustande, so wird sie von der Bezirks
oder der iBeL.g durch ,die ,den Hau.sstand bilden- verwaltungsbeihördefesl:igesetzt. IÜber Berufun
denBewohner nicht dem im § 5, Punkt 13, gen entscheLdet der Landeshauptmann (Bürger
des Wohnungsan,forderungsgesetzes aufgestellten meister der Stadt Wien) erudgültig. 
SchLüsseL entspricht. 

(3) Wm,de mit dem lauf Grul1ld dieses Bundes
verfassuI1lgsgesetzes end~ül,tig ZugeWliesenen ke.in 
Mietvertr.ag aJbgeschlos~en, SD gelten hinsichtlich 
der Räumung die Bestimmung,en des § 18, 
Albs. {2), des W dhnungsanforderungsgesetzes. 

-(4) War mit ,der in Albs. (1) enwähnten vor
läufigen Benützungsbewilligung oder 'gesondert 
die Berecht1guIlig zur vorläufigen Benützung der 
in der zugewiesenen WDhnung vorlhandenen 
Möbel,ausgesprochen wDr,den, 'SD s,ind .diese kraft 
Ge~tzes <lngefordent. 

(5) Personen, denen ,eine Berech,t~gung zur Be
nütz,ung der Möhel ,erteilt wurde, Ih'alben die'se 
der Gemeinde binnen 14 T <lgen nach Inkraft
treten dieses lBundesverfa;~sungsgesetzes anzu
zeigen und, 'soweit sie diese Mobel benötigen, 
um ,der,en endgült~ge Zuwetlsung anzusuchen. 
Soweit diese ,die Mabel nicht benöügen, sind 
si.e alllderen, bevorzugt" zu behandelnden WoIh~ 
nungswerbern (§ lS des Wdhnungsanforderungs
'gesetzes) geg,en Ver,gi,itung Izti'zuweisen. Die für 
die Möhd zu hezahlende VerglÜt>Ung ist von der 
Bezirbverw.alt>Ungsbehörde festzu'setzen. 

9. Die Gemeinden halben vorläufige Be
nützuHg~bewilll~gul1Jgen für 'Wohnungen, ,der,en 
bisherige Inhaber nicht dem in § 4, A:bs. (1), des 
Verhotsgesetzes 194.6 genannten 'Personen1treis 
angelhören, binnen ,drei Monatenjnach !nkraft
tn~ten dies,es BundesveI1fassungsg setzes auhu
heben. Das gleiche gih für . l0rJ~ufige Be
nützunog'SibewiUig'ungen für 1y1ö1bd. 

XV. HAUPT5TüCK. 

Bestimmungen über die Nutzung von Klein
gärten. 

Ahschnitt I. 

1. (1) Pachtverträge ·über :kleingärtnenisch ge
nutZte Grundstücke, die von den in § 17, 

'Abs. {2.), . des Verbotsgesetzes 1946 genannten 
Personen ,allS Pächtern ,aJbge,schlossen sind,sind 
mit dem Inkraft-t-ret,en dieses Bundesverfassungs
gesetze~ auf,gelöst.· 

(2) Die Bestimmu!1Jgen des Albs. (1) sind auch 
auf ,die 'le~e!1Jde.n Ehegatten der dort alngeführ-

2. (1) -nie Bezirksverw;yltungsbehörde kann 
P,eniOnen, auf die die Voraussetzungen der Z. 1, 
Albs. (1) und (2), zutl'eff.en und die E'igentümer 
von Grundstücken sind, ,die innel'haUb einer ge
schlossenen KJeinganenal1l1age liegen, mit Be
schei,d auMDl"Ide'rn, ,diese Grundstücke samt den 
darauf behndlich,en Bauten einer bestimmten ge
memnÜttzigen Kleingartenverein~gUo11igtbis 2"Jur 
Dauer von zehn Jahren zu ortsüibJichen Bedin
gungen zur Nutzun:g durch Kleingärtner in 
Pacht zu üiberhssen. 

(2) Kommt binnen vier WQchen nach Zustel
IU!1Jg der Aufforderung eine Ein~gung zwischen 
den Beteiligten nicht zu~t:al1Jde, so setzt die Be
zil"ksv~rwa!ltU:!1Jgsbehörde ,di,e Bedingungen des 
Pachtverhältnisses mit ,Bescheid fest. 

3. Mit der A'U1flQsung des Ptachtve"rtra:ges ge
mäßZ. ledischt die Mitgliedschaft des ,bis
herigen Pächters zur KJleingartenvereinigung. 
Das ,gleiche gilt für die in Z. 2, Albs. (1), er
wäh!1Joon Grun'dstück.sevgentürner mit dem Zeit
punkte der Verpachtung, 'sofern sie einer Klein
gart,envereinigung ,a!!1Jgehör,en. 

4.· P,achtvertd~ge ülber die lauf Grund. der Z. 2, 
Albs. (1), freigewe>f>llenen Kleingärten bedürfen 
zu ihrer Giilügkeit ,der Ge.neihmig1lil1g durch bei 
der Gemeinde zu erI1ichtende Kommissionen. 
Diese bestehen am dem Bürg,ermeister oder 
einem von ihm bestdLten beamteten Vertreter 
als Vorsitzende~ und je -einem Vertreter. der 
drei aneflkannten politischen Parteien. Die Kom
missionen fassenithre Besch,1üs~e eil1lheHig. Ihre 
Beschlüsse sind endgülüg. Wifld ein solcher Be
sch!luß nicht hinnen drei Monaten nach Ein-
1a!1Jg,en ,des Pachtvertnges hei den Kommissionen 
von diesen gefaßt, gilt der Pachtvertrag als ge
nehmi,gt. 

Alb'S C Ih n i t t II. 

Übergangsbestimmungen. 

5, Pachtvevträge über' kileingärtnerischg,e
nutzte Grundstücke, di,e von ,den in § 4, 
.Nbs. (1), und in § 13 dCls Ver1bötsgesetzes 1946 
genannten .Personen ,alls Pächtern abgeschlossen 
sind, gelten mit 27. Apri[ 1945 als aufgelöst, 
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wenn für solche Grundstücke vor dem Inkraft: 
treten dieses Bundes'veI"fasS'un!;'Sgesetzes einer an
deren Person eine provisorische Benützungs
bewiliUgung von der cLalfür nach ~hrem Aufgaiben
bereich zuständigen Behöl1de, lbei den im Eigen
turn' der österreichischen Staatseisenbahnen 
stehenden Grundsoücken von diesen, 'ausgestellt 
wurde. V orläufigeBeriützungsibewilliJgungen für 
Kleingärten von Personen, die nicht dem er
wälhnten Personenkrei5 angehö'r,en, sind von ,der 
Gemeinde binnen ,drei MOl1Jaten nach Inkraft
tr,eten ,dieses BUl1Jdesverrossungsgesetzesaufzu-
heben. ' 

6. Die Gemeinden,. haben vorläufige Be
nützungsbewilligungen für Kleingärten, deren 
bisherige inhaber nicht den im § 4, Abs. (1), des 
Verbotsgesetzes 1946 g,enannten Personen ange
hören, binnen drei Mona.ren nach Inkrafttreten 
dieses Bundesverfassungsgesetzes aufzuheben. 

XVI. HAUnSTüCK. 

Bestim~ungen über die Arbeitspflicht. 

Da's Bundesvedassungsgesetz vom 15. Fe
bruar 1946, B. G. BI. Nr. 63, über die Sicher
steNung der für den W:iederaufhaue'rf.order
li~en Atibeitskräfte (Ar<beitspflichtg,esetz) würd 
abgeä.ndert wie folgt: 

1. In § 1, Albs. (2), lit. a, sin,d die Worte: "Die 
in den §§ 4 und 12 des Verfas'sungesgesetzes 
vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 13 (Verbots
gesetz), genannt sind" durch ,die Worte: "auf die 
§ 17, Albs. (2), ,des Verholl~gesetzes 1946 An
wendunlg findet" zu erSetZlen; 

2. in § 2, Abs. (1), lit. ,a, sind die WOI"te: "die 
in den §§ 4 und 12 des Verhot~esetzes genannt 
sind" durch die Worte: "auf die § 17, Aibs. (2), 
des Ver<ootsg,esetzes 1946 Anwendung findet" zu 
ersetzen; 

3. der Eingang des § 2, Albs. (3), hat Zu ,!auten: 
"PeI"sonen, die im Erwerbsleben 'Voll beschäfti,gt 
sind und auf die nich,t § 17, Albs. (2), de~ Ver
botsgesetzes 1946 ,anzuwenden ist,". 

XVII. HAUPTSTüCK. 

Änderung des Wirtschaftssäuberungsgesetzes. 

Albschnitt 1. 

DasWirtschaftssäuberungsges,etz vom 12. Sep
tember 1945, Sr. G. BJ. Nr. 160, in der dere.eit 
gdtenden Fassung wird abgeändert und ergänzt 
w.ie foLgt: 

1. An die Stelle der §§ 1 his 4 treten folgende 
Bestimmutrugen: 

"A u s s c !h ruß von !Cl erB e tri e b s
füh ru ng. 

§ 1. (1) Personen, auf die § 17, Abs. (2), des 
Ver'borsg,esetzes 1946 anzuwenden ist, sind von 
der Führ,ung eines Betriebes oder Unternehmens 

23 

jedweder Art ausgeschllossen, sofern das Unter
nehmen oder der Betrieb ülber den Rahmen 
eines Kleinhetriebes hinausgeht. Das Verbot gilt 
für Personen, auf die § 17, Albs. (3), des Ver
botsgesetzes 1946 .anzuwenden ist, 'bis ,zum 
30. April 1948, sofern das Unternehmen oder der 
Betrieb über den Rahmen eines Mittelbetri,ebes 
hinausgeht. 

(2) Die Bestimmun~en des Aoo. (1) gelten 
nicht für 

a) RechtsilJnwähe, Notare und Patentanwälte, 

b) Ärzte, Zahnärzte, Dentist~n (Zahntech
niker) ~nd Pharmazeuten. 

Di eiIl!S tr ecbd~ ch,e Be s tim mu ng en. 

§ 2. (1) AIs DienstJnehmer im Sinne dieses Ver
fa,ssungsg;eseties gelten aUe in § 1, Abs. (2) 
und (3), lit. a ,u'l1Jd lit. c, des Ariheiterkammer
gesetzes vom 20. Juli 1945, St. G. Bl. NI'. 95, an
geführten Personen. 

l 

(2) • Als Dienstnehmer im', Sinne dieses Ver-
fassul1JgsgesetJies gelten nicht 

,a) Perronen, auf die § 18, Et. b, des Ver1hots
gesetzes 1946 anzuwenden ist, 

b) Rechts- ul1Jd PatentanwaltS'anwärter und 
Notariatskandidaten. 

§ 3. Dienstnehmer, ,aufrue § 17, Abs. (2),' ,des 
Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden ist, sind frist
los zu entlassen. Die Entlassung kann entwedl!f 
vom Dienstgeberoder gem~ß § 10, Abs. (1), von 
der Kommisiion beim Landesarbeitsamt (§ 9) 
ausgesprochen werden. Die Entlassung gilt als 
vom Dienstnehmer verschuldet. ' 

§ 3 a. (1) Dienstnehmer, auf die § 17, .Nbs. (2), 
des Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden ist, sind 
von der Bekleidung 

a) von Lei,terposten in pr~vaten Hcil-, Pflege-, 
Lehr- Und Erziehungsanstalten sowie me
dizinisch-chemischen Laboratorien, 

b) sonstiger leitender Posten aller Art (ein
schließlich ,der Stellung eines Prokuristen, 
Handlung&bevolh:nächtigten und Abtei
lungsleiters), 

c) vom Posten als Redakteur (§ 18, lit.h, 
des VeJ;botsges~zes 1946) ausgeschlos'Sen. 

(2) Für DienstJnehmer, auf die § 17, Abs. (3), 
des Vet1botsgesetzes 1946 anzuwenden ist, gelten 
die Verlbotedes Albs. (1) bis 7ium 30. April 1948. 

§ 4. (1) Dienstnehmer, auf die § 17; Abs. (3), 
des Ver<botsgesetzes 1946, aIliZuwel1lden < ist, 
können unter Einhaltung der gesetzlich zu
lässigen Mindestkündigungsfristen zum Fünf
zehnten oder Let7lten eines Kalendermonates 
gekündigt werden, wenn sie 

oa) einen Leiterposten in privaten Heil-, 
Pflege-, Lehr- und Erziehungsanstalten so
Wl,e medizinisch-chemischen Laiboratorien, 
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·' 

b) einen leitenden Posten nach § 3,a, Ahs. (1), 
lit. b, 

c) einen Posten als Redakteur [§ 19, Abs. (1), 
lit. f, des Verbotsgesetzes 1946] bekleiden. 

(2) Dienstnehmer, die 
a) sich erwies~nermaßen im Betriebe im na

tionalsozialistischen Sinne besonders be
tätigt haben oder 

b) hauptsächlich aus politischen, dem Natio
nalsozialismus dienlichen Gründen oder 
deshaLb ,angestellt wurden, weil sie zu Be
hörden, Parteistellen oder wirtsChaftlichen 
Organisatiünen enge Beziehungen h,atten, 
oder ' 

c) im Zuge der wirtschaftlichen Durchdrin
gung Osterreichs durch das Deutsche ReIch 
auf Grund von Sonderverträgen angestellt 
wurden, 

können unter Ei:1haltung .der gesetzlich zulä~si
gen Mindestkündigungsfristen zu den gesetzli
chen Kündigungsterminen, wenn sie jedo<;h dem 
Angestelltengesetz unterliegen, zum Fünfzehn
ten oder Letzten eines Kalendermonates gekün-

'digt werden. 

(3) Sofern Arzte, Zahnärzte, Dentisten (Zahn
techniker) unq Pharmazeuten, auf die § 17, 
Abs. (3), .des Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden 
ist, in der Zeit vom 27. April 1945 bis zum In
krafttreten des NatiQnalsO:i?ia,listengesetzes ent
lassen worden 'Siind, ,gilt diese Entlassung als 
Kündigung im Sinne .diese~ Verfassungsgesetzes 
in der ursprünglichen Fassun.g, es sei' denn, daß 
die Entlassung aus ,anderen Gründen als den in 
djesem Ve!"1fassungsgesetz ,angeführten e!"1folgt i5t." 

2. Nach § ,6 sind folgende §§ 6 a un.d 6 b 
einzufügen: _ 

,,§ 6 a. Macht der Dienst.ge~oer ,"on dem 'ihm 
nach § 4, Ab,. (1), zustehenden Kündigungs
recht keinen Gebrauch, sü k~ann .das: dem Dien~t
n~hmernach dem Dienstvertrag gebührende 
MQnatsentgelt VQm Dienstgeber ein·seitig im 
Rahmen der Bestimmungen des § 6, Abs. (1), 
herabgesetzt werden. ' 

§ 6 b. (1) Dienstnehmer, aUlf di,e § 17, Abs. (3), 
des Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden ist, s,ind, 
wenn sie im Dienst belassen we!"1den; im Falle 
einer in der Zeit zwischett dem /14. März 1938 
und dem 30. April 1945 erfo[gten außertour
lichen Vorrückung oder !Beförderungauf den 
SlJand zurückzuversetzen, ,aen sie sünst auf Grund 
des Dienstvertmges erreicrt hätten. 

. (2) Dienstnrehmer, ,auf !aie § 17, Abs.' (3), des 
Verbotsgesetzes 1946 al1zuwen.~en ist, können 
VoOn der auf Dienstvelitrag lberu1henden Vür
rückung in höhere Gehallt!.9(Lohn)stufen bis zum 
30. A priJ 1948 ausgesc!hlossen W1erden, wobei 
der Zeitraum der Voriückungssperre für eine 
allenfalls später anf'alI~de VorrlÜckung nicht 
anzurechnen ist." . I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 

------------------------

3. Im § 7 sind 

a) Qm AJbs. (2) die Worte: "auf sie -die Be
slJImmungender §§4 und 12 des VerboOts
gesetzes llicht Anwendung finden" durch 
die Worte: "sie nicht als sühnepflichtige 
Personen im Sinne des § 17 des Vel'bots
gesetzes 1946 gelten", 

b) im Albs. (3) die Worte: "auf die § 1r des' 
Verlbotsgesetzes Anwendung findet" durch 
die Worte: ,.die als belMtetePersonen im 
Sinne des § 17, Abs. (2), des Veroots
gesetzes 1946 ·geIte~" und 

c) im ersten und zweiten Satz des Albs. (4) 
die Bezeichnung ,,§ 4" _ durch die Hezeich
nung ,,§ 4, Ahs. (2)," zu ersetz_en. 

4. Iri § 8 'haben die Ahs. (1) und (2) zu huten: 

,,(1) wal der Dienstgeber die Entlassung nach 
~ 3 oOder die Aufhebung der außertourlichen 
Vorrückung oder Beförderung nach § 6 b, 
Albs. (1), nicht vornehmen, SQ hat er dies der 
Kommission r§ 9, Abs. (1)] unter Angabe der 
Gründe anzuz,eigen und hievon den Betriebsrat 
(Vertrauensmänner) sowie den Dienstnehmer zu 
verständigen. 

(2) Will der Dienstg.eber _ von dem ihm zuste
henden Kündi.gungsrecht (§ 4), dem Recht der' 
Kürzung der BeZlüge r~ 6'. Abs. (l), und ~ 6 a] , 
oder dem Recht der Vorrückungssperre r§ 6 b, 
Albs. (2)J keinen Gebrauch machen, soo hat er 
hievon den Hetridbsrat (Vertrauensmänner) 
unter Angabe der Grunde zu verständigen." 

5. In § 9, Abs. (1); hat ,der zweite Satz zu 
I.auten: 

"Diese KommissioOnen halben die in § 6, 
Albs. (2), § 7, Albs. (2) un,d (3), § 10, Albs. (1), 
und ~ 15 bezeichneten VeI1ffÜ,gungen und Ent

,schei,dungen aussch.IießIich zu trefFen." 

6. In § 10, Abs. (1), halben die ersten zwei 
Sätze· zu lauten: ' 

"Die Kommission [§ 9, Ahs. Cl)J kann auf-, 
Antra.g des Betriehsrates (Vertrauensmänner) 
oder der zuständrgen Landesstelle des öster
reichischen GewerksChaftsbundes die Entla~sung, 
Kündigung, Koürzung ,der Bezüg,e, Aufhebung 
der außertoOurIichen Vorrückung oder Beför
derung oder ,di,e Vorrückungssperre verfügen. 
AU'f Antrag des Dienstnehmers, des Betriebs
rates (Vert·rauensmänner) oder der zuständigen 
Landesstelle des Ost,erreichischen Gewerkschafts
bundes hat die Kommission übe,r Verfügungen 
des Dienstgebers, die er a'urf Grund der §§ 3, 
4, 6, 6 a :und 6 Ib getroffen hat, ausschließlich zu 
entsche~den." 

7. Im § 10, Abs. (2), hat der erste Satz zu 
laut,en: 

"Gegen ."' TedlÜlgungen ' ,und Entscheidungen 
[§ 9, A'bs. (1)] der &ommission stJeht dem 
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Di,enstgeber, dem Dienstnehmer und dem Be
triebsrat (Vertrauensmänner), im Ralle des § 8, 

'Abs. (5), auch der zuständigen Landesstelle de.; 
Osterl'eichischen Gewel1kschaft~bundes, die Be
rufung zu." 

8. Im § 11, Albs. (t), haben die ersten zwei 
SätZie zu laut,en: 

"Der Dienstgdber kann von den Maßnahmen 
dieses Verf,assungsgesetzes nu'r bis zum Kblam 
von drei Monaten nach Inkrafttreten des Na
tionalsozialistengesetzes Geb~auch machen. Er
fälhrt der Di,enstgeber erst später die Tats:ache, 
daß der Dienstnehmer unter den Kreis der 
sÜ<hnepflichtigen Personen im Sinne des Ver
botsge·setzes 1946 fällt, so kann ,der Dienstgeiber 
binnen einer Frist von vier Wochen, gerechnet 
vom Tage derer[a:ngten Kenntnis, von den 
Maßnahmen dieses Venfassungsgesetzes Gehrauch 
mach«n." 

9:· Im §. 12 &ind die Worte: "Personenkreis 
der §§ 3 und 4" dutchdie Worte: "Kreis der 
Slülhnepflichügen Personen im Sinne des § 17 
des Venbotsgesetzes 1946" zu ers'etzen. 

10. Im. § 13 wer,den di,e Bestimmungen der 
.Albs. (1) Ibis (3) durch foIg'ende Bestimmungen 
ersetzt: 

,,(1) Personen, ,die unter die Bestimmungen 
des § 3 a f~:l1en, dü,rfen auf Dienstposten, von 
deren Bekleidung sie au~gesehlossen sind, nicht 
vermittelt w,erden. 

(2) Dienstnehmer, auf die § 17, A'hs. (2), des 
Verbotsgesetzes 1946 ,anzuwenden ist, dürfen 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit des Dienst
vertrages nur eingestdlt wer.den, wenn die vor
herige schriftliche Zustimmung eines beim Ar
beits:amt zu bildenden" Ausschusses vorliegt. 
Diese Zustimmung ersetzt die Zustimmung nach 
der AribeitsplatzwechsEilverordnung vom 1-. Sep
tember 1939, Deutsches R. G. BI. I S. 1685." 

11. pie bisherigen Abs. (4) und (5) im § -13 
erhalten die Bezeichnung ,,(3)" und ,,(4)". 

12 .. Im § 14, ,dem die Bezeichnung Abs. ,,(1)" 
beigefügt wir:d, sind nach dem Worte: "Bezirks
verwaltungsbehörde" die Worte: " ... , in Orten, 
für die eine Bundespolizeibehörde besteht, von 
dieser," einzusetz·en. 

13. Dem §. 14 ist folgender. Abs. (2) arrzu
füg,en: 

,,(2) Wer den VOl'schriften der §§ 1 oder 3 a 
zuwiderhandelt, wird von der Bezirksverwal
tungslbehörde, in Orten, für die eine Bundes
polizei,behöroe besteht, von dieser, mit Geld 
bis z'u 10.000 S oder mit Arrest bis zu sechs 
Monaten bestraft. Beide Strafen können auch 
nebeneinander verhängt werden." 

14. Der § 15 etihäJt die überschrift "Nacn
trä.gliche'-..Xnderung von Maßnahmen" und hat 
zu lauten: 

2S 

,,§ 15. (1) WiI'd nachträglich gemäß § 27 des 
Verbotsgesetzes i946 eine A,u'snahme von der 
Behandlung .nach dem Verbotsgesetzbewilligt 
od~r ergibt der rechtskrä'ftige Abschluß des 
RegistrierungsveJ:1fahrens g,emäß § 7 des Ver
botsgesetzes 1946 eine Xnderl1IlJg des Tatbe
standes, die für ,die Durchführung von Maß
nahmen nach diesem Ve~fassungsg.esetz wesent
lich ist, so hat die Kommission (§ 9). auf An
tra:g ein Verfahren einzuleiten und eine Ent
scheidung zu fäHen. 

(2) Der Antrag nach Albs. (1) ist innerha~b 
einer F,rist von vier Wochen, gerechnet vom 
Tage der Zustel1uIlJg der Ausnahmebewilligung 
oder des rechtskräftigen Abschlusses des Regi
str~erungsverfahrens, vom Drenstgeber, Dienst
nehmer oder Ruhe-, beziehungsweise Versor
g~ngs:genußempfänger 'bei ,der Kommission ein
~ulbringen, die ~n :letzter Instanz entschieden 
hat; richt,et sich der Antrag am Entscheidung 
gegen eine Ver.f:ügung des Dienstgebers, so ist 
der Antrag bei der fjKommission nach § 9, 
.Albs. (1), einzubringen. 

(3) Die Korrtmi~sion kann· die R~chtswirksam
keit ihrer Entscheidung nicht· ,auf die Zeit vor 
dem T"g der Antragstellung [Abs. (2)J et:
strecken,' ,es sei ,denn, ,daß die Ausna'hmegeneh
migung nach § 27 .des Verbot9gesetzes eine 
Rückwirkung .vorsieht. 

(4) Fü,r das über einen Antrag nach Abs. (1) 
einzuleitende Vedahren gelten sinngemäß die 
Bestimmungen ,der §§ 9 und 10. Durch die in 
diesem Verfahren ergehende 'rechtskräftige Ent
scheidung wird eine frühere Entscheidung der 
Kommission soweit aufgehoben, ,als sie der spä
teren Entscheidung widerspricht." 

15. Der § 15 a wird aufgehoben. 

16. Der § 15 b erhält die BeZieichnung ,,15 a" 
und hat zu lauten: . 

,;§ 15 a. Wurde in einem gerichtlichen Ver
fahren eine Klage zur Gänze oder teilweise des
halb abgewiesen, weil Maßnahmen auf Grund 
der Bestimmungen dieses Gesetzes getroffen 
wurden, so bildet di,e nachträgliche Auf'hebung 
oder Abänderung solcher Maßnahmen einen 
Wiederaufnahmegrund 1m Sinne des § 530 
ZPO." 

A b s c h n i t t H. 
Übergangsbestimmungen. 

17. (1) Für nach § 3 des Wirtschaftssäuberungs
gesetzes vom 12. September 1945, St. G: BI. 
Nr. 160, in seiner ursprünglichen Fassung ent
lassene Dienstnehmer, die nach dit;sem Bundes
verfassungsg.esetz in de~ besonderen Listen der 
Nationalsozialisten nicht mehr zu verzeichnen 
sind, treten die Rechtswirkungen der Entlas
sung nach Maßgaheder Bestimmungen der 
Abs. (2) bis (4) mit ·dem Zeitpunkt des Inkraft-

/ 
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. ,I 
tretens dieses Bundesvel'lfassungsgesetzes außer 
Kraft. ! 

(2) Die Anspl'üche der in Albs. (1~ bezeichneten 
Dienstnehmer, ihrer Angehör~gen! oder Hint~r
bliebenen auf Ruhe- oder Versorgungsgenüsse, 
die ihnen auf G1"und eines Dienstvertrages, 
einer Dienstordnung Oder sonst<igbr Bestimmun-

'ch IL_·I k" gen zuges! ert waren, e'uen lEf unge urzter 
Hohe wieder auf. UnterhaltiJibeit~ä-ge, die Ange
hör~gen eines ,in Abs. (1) bezeicpneten Dienst
nehmers auf Grund des § 7, Albs./ (2), des Wirt
schaftssäuberungsgesetzes bewilligt wur,den, sind 
einzustellen. I 

(3) Die Entilass\lJIlJg eines in Aps. (1) bezeich
neten Dienstnehmers gilt als Kündigung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, die Juf sein Dienst
verhäJtnis unmittelbar vor der :Endassung An
wendung gef,unden haben, mitl Wirkung vom 
Zeitpunkt der Entlassungserklärrtmg. Soweit die 
Kündigungsfrist, die im Zei<tpunkt der Endas
sungsel'lklärung einzuhalten gew~g,en wäre, über 
den' Zeitpunkt des Wi1"~amlkei~s.<beginnes 'dieses. 
Bundesverfassungsgesetzes hinaJsr,eicht, hat der 
Dienstnehmer Anspruch aufda~s Entgelt in der 
Hölhe, in der es ihm unmittclbrr vor dem Zeit
punkt der Entlassung gebührti' 

(4) Wenn dem in A'bs. (1) bezeichneten Dienst
nehmer im Zeitpunkte, in de4 sein Dienstver
hältnis nach Albs. (3), erste~ Satz, geendigt 
hätte, e~n Anspruch auf Ahferügung zugestan~ 
den wäre, so G-tat er a,urf j~ne A'bferti,guIliglS
beträge Anspruch, ,die nach rdJm Wil'lksamkeits
beginn dieses Bundesvel'lfassubgsgesetzes fälli,g 
werden. J?iesen Abf,ertigungslpeträgen ist das 
Monatsentgelt zugrunde zu 1 legen, das dem 
Dienstnelhmer vor seiner Entlrl ssung zuIetzt ge
bührte. 

(5) Die B'estimmungen desl A'hs. (2) gehen 
sinngemäß für Personen,den;en auf Grund des 
§ 7, Abs. (3), des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
in seiner ursp!1Üng.Jichen Fass1img der Anspruch 
aut einen Ruhe- oder VersOl'Igungsgenuß aber
kannt worden ist, wenn sie n!ach diesem Bundes
verfassungsgesetz in den besonderen Listen der 
Nationalsozialisten nicht m~hr zu verzeichnen 
sind. I 

(6) Die Anspruche auf Rluhe- od,e,r Versor
gungsgenüsse; die Dienstnermern, ihren An
gehörigen oder Hinterhliebepen auf Grund des 
§ 7, Abs. (4), des Wirtscha~tssäuherungsgesetzes 
in seiner ursprünglichen Fassung gekürzt wur
den, lehen, wenn die Dienstbehmer nach diesem 
Bundesverfassungsgesetz in den beson4eren Listen 
der Nationalsozialisten nicht!mehr zu verzeichnen 
sind, m~t aem Zeitpunkt des Wirksamkeits
beginnes dieses Bun,desverf.a~sungsgesetzes wieder 
in ,der HOhe auf, in der $ie ihnen auf Grund 
eines Dienstvertrages, einer/ Dienstordnung oder 
sonst~ger B~stimmungen zU:gesich,ert waren. . 

, r 

(7) Bei Dienstnehmerill, ,d~e nach § 4, Ahs. (1), 
des WirtSchaftssäuberung~esetzes in seiner ur-

I 
I 
I 

sprÜngilichen Fassung ,gekündigt wuroden oder 
nach' § 4, Albs. (3), des Wirtschaftssäuherungs: 
geset.zes in seiner urspl'lÜnglichen Fassung als ge
kündigt gelten, verlängert slich .die kündigungs
frist, wenn sie nach diesem Bundesverfassung~- ~ 
gesetz in den besonderen Listen der National>ozlJ
listen nicht mehr zu verzeichnen sind, bis zu jenem 
Zeitpunkt, zu welchem sie ohne Anwendung der 
Bestimmungen des § 4, Albs. (1), des Wirtschafts
säuberungsgesetzes in seiner ursprung.Lichen Fas
sung geendigt hätte. Soweit diese Kündigungs
frist über aen Zeitpunkt des Wirks,amkeits
beginnes dieses Bundesverfas'sungsgesetze; hin
ausreicht, hat der Dienstnehmer Anspruch auJ 
das Entgelt in der Höhe, in der es ihm un
mittelbar vor dem Zeitpunkt der Kündigung 
gebührte. 

(8) Im F;J,Ue des Abs: (7), letzter Satz, finrden 
die Bestimmungen des § 6, Albs. (2), des Wirt
schaftssäu'berungsgesetzes keine Anwendung. 
War das Dienstverhältnis nach Maßga,be der 
Bestimmungen des Albs, (7) bereits vor Inkraft
treten dieses Bundes'verfassungsgesetzes beendigt 
und würden AlbfertigungsteiJheträge'nach dem 
lnkralftt,reten dieses Bundesverf,assungsgesetzes 
fäHig werden, wenn der Dienstnehmer ohne An
wendung der Bestimmungen ,des § 4, Albs. (1) 
und (3), des- Woirtscharftssäuberungsgesetzes ge
kündigt worden wäre, so gebühren diese Abfer
tigungstei1beträ<~, ,denen das Monatsentgelt zu
grunde zu legen ist, das ,dem Dienstnelhmer vor 
seiner KJiindigung 2'!uletzt gebührt hat. 

(9) Den in den Albs .. (1) bis (7) bezeichneten 
Dienstnehmern, ihren AnrgehöriJgen oder Hinter
b1ielbenen steht ein Anspruch auf Nachzahlung 
von RuJhe- oder Versorgungsgenüssen, Kündi
gungsentschädigurug'en oder Abferügungsteri.Lbe
trägen für die Ze~t vor dem Wirksamkeits
beginn dieses Bundesverfassungsg,esetzes nicht zu. 

18. (1) Die Ansprüche auf Ruihe- oder Ver
sorgungsgenüsse, die Dienstneihmern, ihren An
gelhörigen oder Hinterbliebenen zufolge § 7, 
Abs. (1), (3) und (4), des Wirtschaftssäuberungs
g,esetzes in seiner ursprünglichen Fassung alb~ 
erkannt oder geklÜrzt wur,den, leben, wenn auf 
die Dienstnelhmer § 17, Ahs._(3), des Verbots
gesetzes 1946 ,anzuwenden ist, mit dem Zeit
punkt des Wirksamkeitsheginnes dieses Bundes,. 
v,erfassungsgesetzes in der Höhe wiede'r auf, in 
der sie aurf Grund eines Dienstvertrages, einer 
Dienstol'ldnung oder sonst~ger' Bestimmungen 
zugesichert waren. Z. 17, Abs; (2), letzter Sat.z, 
girlt entsprechend. 

(2)' Den in Abs. (1) bezeichneten Dienstneh
mern, ihren Angehörigen oder Hinterhlieben,en 
steht ein Anspruch auf Nachzahlurug von Ruhe
oder Versorgungsgenüssen für die Zeit vor dem 
Wririksamkeitsbeginn dieses Bundesverfassungs
gesetzes nicht zu. 
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19. Die B'estimmungen der Z. 17, hbs. (1) 
bis (7), UThd der Z. 18 finden auf Sondervert,räge 
keine Anwendung. 

XVIII. HAUPTSTüOK. 

Vorschriften 'auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens. 

1. Ärzten, Zahnärnten, Dentisten (Zahntech
nikern), Pharmazeuten und Tierärzten, auf die 
§ 17, Abs. (3), des Verlbotsgesetzes 1946 anzu
wenden ist, können aus Gründen des öffentlichen 
Interesses vom Bundesminister.ium für soziale 
Verwaltung, innerha~b eines ,Bundeslandes (der 
Stadt Wien) auch von der zuständigen Landes
hauptmannschaft (vom Magistrat der Stadt 
Wien) für die Ausübung des Berufes Auflagen, 
insbesondere ·die Ausübung des Berufes an einem 
anderen Ort, vorgeschrieben werden. 

2. Die Bestimmungen des XII. Hauptstüakes, 
Albschnitt I, Z. 5, dieses Bunde~verfassungs
ge~tzes finden auf die in Z. 1 genannten Berufs-
gruppen sinngettnäß Anwendung. . 

3. \i? er den Vorschriften dieses Hauptstückes . 
Ziuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber
tretung und wird von der Bezirksverwaltungs
behörde, in Orten, in denen eine Bundespolizei
behörde besteht, von dieser; mit Geld bis zu 
10.000 S oder mit Arrest bis zu sechs Monat,en 
bestraft. Beid~ Strafen können auch neben ein
anjer verhängt werden. 

XIX. HAUPTSTüCK. 

Vorschriften auf dem Gebiete des Hochschul-
wesens. ,/ 

Die Verordnung des Staatsamtes für Volks
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 76, Ü'berdie Zulassung und die 
Lehrtätigkeit der Privatdozenten an den wissen
schaftlichen Hochschulen (Habilitationsnorm) 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 3, Abs. (6), hat-zu lauten: 

,,(6) Personen, auf die § 17, Abs. (2), des Ver
botsgesetzes 1946 anzuwenden ist, dürfen als 
Bewerber mmdie Lehrbefugnis als PrivalJdozent 
nicht zugelassen werden. Personen, auf die § 17, 
Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1946 anz,uwendel~ 
ist, dürfen zur Bewerbung ·umdie Lehrbefugnis 
für Philosophie, Psychologie, Pä,dagogi,k, für 
mittlere oder neuere deutsche Literaturgeschichte, 
für mittlere oder neuere Geschichte, für Volks
wirtschaftslehre, für Volkswirtschaftspolitik, für 
Sozialpolitik oder für Gesellschaftslehre nicht, 

27 

,für ein anderes Fach jedoch nur mit Zusümmung 
des Bundesministeriums für Unterricht zugelassen 
werden." 

2. § 5, Abs. (3), hat zu lauten: 

,,(3) Der Bewerber hat übel"'di,es eine Be~täti
gung der Gemeindebehöl'de, in deren Bereich er 
zur Zeit der Anlage der Registrierung der 
Nationalsozialisten seinen ordentlichen Wohn
sitz 'hatte, beizubringen, daß er in den beson
sühnepflichtige PerS9n (§ 17 des Verhotsges'etzes 
~ühnepflichtig'e Person {§ 17 des Ver'botsgesetzes 
1946) verzeichnet sei oder daß er ein,er hestimm
ten, in 'der Bestätigung anzuführenden, in § 17 
des Veribotsgesetzes 1946 erwä:hnten Personen
gruppe ,angehöre." 

3. §21, Ahs. (I), Z. 5, hat zu lauten: 

,,5. Wenn der Privaodozent als Kriegsver
brecher nach dem Kriegsverbrechergesetz in 
5einer derzeitigen Fassung oder gemäß §§ 3 a, 
3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 10, 11 oder 12 des Verbots
gesetzes 1946 rechtskräftig verurteilt wurde,' 
ferner wenn er als belast:ete Person im SInne 
des § 17, Abs. (2), des Ver'botsge~etzes 1946 oder 
alls minder'belastete Person im Sinn·e des§ -17, 
A'bs. (3), des Vel.'1botsgesetzes 1946 verzeichnet 
wurde, in de~ zuletzt genannten ·E,aU jedoch nur, 
wenn seine Lehl.'1befUignis Philosophie, ,Psycho-' 
logie, ,Pä,dagogik, mittlere oder neuere deutsche 
Literaturgeschichte,. mittlere oder neuere Ge
schichte, VolkswirtschaftsleIhre, V olkswirtschafts
politik, Sozialpolitik, Ge~eHschafd·ehre oder 
eines iihrer Teilgebiete umfaßt;" 

4. Zu § 21, Abs. (1), Z. 7, ist hinzuzufügen: 

"Ein solcher Widerruf kann insbesondere er~ 
folgen, wenn auf einen Privatdozenten, 'dessen 
Lehrbefugnis andere als ,die in Z. 5 genannten 
Fachgebiete, umfaßt, § 17, Abs. (3), des Verbots
gesetzes 1946 Anwendung fihdet." 

A h s c h n i t t H. 

Die Verordnung des Staats,amtes für Volks
aU'fklärung, ,für Unterricht und Erz,iehup.g' und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
St.G. BI. Nr. 78, über den Erwerb, die Füh
rung und Iden VerlustinJändischer akademischer 
Grade, wird abgeändert wie folgt: 

5. § 3 wind aufgehoben. 

6. § 9, Abs. (2), lit. a, entfällt. 

A b s c h n i tt III. 

Die Veror.dnu·ng des Staatsamt,es für Volks
,aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für KU'ltusangelegen!heiten vom 3. September' 
1945, St. G. BI. Nr. 167, über die Beru,fsre~fe-

. prüfung zum Erweflb der Stud,ienberechtigung 
an wissenscha:ftlichen HOCl1schylen wird abge
änder't wie folgt: 

i 
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7. § 3, Albs. (2), lit. c, hat zu lauten: I teihgten Staatsämte.~n vo~ ~7. A~gust 1945, 
"e) einfrülhestens drei Monate yorder An- St; G. Ba. Nr. 146, uher die Emschrankung des 

mddung· von der zuständigen Sicherheits- Familienuntel'haltes wind abgeändert wie folgt: 

behörde ausgesteHtes LeumutlJdslZ~1.lJgnis als 3. § 8, Satz 1, hat zu lauten: 
. Nachweis der Unbescholteniheit." 

8. § 3, Albs. (3), entfällt; die bislhenigen A:bs. 
(4) und (5) erhalten die ,Albsatzbezeichnungen 
(3) und (4). 

Ab s eh n i t t IV. 

Die Verordnung des Staatsamtes für Volks
auf:lcläroung, für Umerricht und Erziehung und 
für Kuhus,angelegenheiten vom 3. September 
1945, St. G. BI. Nr. 170, ,uper die studentische 
Selbstverwaltung an den HochschU'len wisser.
schaftlicher und krünsderischer RtlchtU'ng wil'd 
athgeändert wie foLgt: 

9. § 4, Z. 1, hat zu Lauten: 

';,Insolange einem Ansuchen um Ausnahme 
von der Belliandlung nach .den Bestimmungen 
der Artikel IU ullId IV des V erlbot~g,esetzes 1946 
oder einem Einspruch gegen die Aufnalhme eines 
vermeindich Nichtr~e~istrierüngspHichtigen n,cht' 
statt>gege'ben wUfide, gelten als von ,der Gewäh
rung der AthschI<ligsza:hlimg nach § 3, ZiHer 2, 
dieses Geset.zes, ausgeschlossen sollche Personen, 
die nach den :Eintragungen in ,den Meldeib!lättern 
a:ls :roden im § 17, Abs. (2), d~s Verbotsgesetzes 
1946 genannten Personen gehörig angemeLdet 

. erscneineI1'" 

XXI. HAUPTSTüOK. 

Schlußbestimmu,ngen. 
"Bis zum 30. April 1950 jene Studierende, 

auf die § 17, Ahs. (2), des Verhotsgesetzes 1946 
und Ibis zum 30. Apri11948 jene, auf die § 17, 
Albs. (3), ,des VeribotSlgesetzes 1946 anzuwenden 1. Die Bundesmini'StJerien s,ind ermächtigt, die 
ist;". in den Hauptstücken I bis XX g,enannten 

. 10. Dem § 7, Abs. (1), wind angef.ügt: "SIJU- ~echtsvorschriften u~ter Berück~ich.tiguIlJg der 
dierende, auf .die § 17, Albs. (2), des Verbots-, And~rungen und iEnganzungen, die Sich aus dem 
ges,etzes 1946 anzuwenden ist, sil1Jd ,bis 30. April vOl1hegenden Bunclesver,tassungsgesetz. ergeben, 
1950 von der Teilnahme an d,iesen Wahlen aus- SOWle unter Bedachtna!hme auf die gegen-

, wartlgen staats- und verwaltungsrechtlichen ,geschlossen." 

XX. HAUPT STüCK. 

Bestimmungen auf dem Gebiete des F~rsorge
wesens. 

Abschnitt 1. 

Das Gesetz vom 12. JunQ .1945, St. G. BI. 
Nr. 36, ülher vorläufi~ Maßnahmen zur Ent
schädigung ,der Kriegsopfer wit'ldabgeändert wie 
folgt: 

1. § 3, lit. b, erster Ha1lthsatz, hat 'zu lauten: 

"Personen, auf die § 17, Abs.(2), des Verlbots
gesetzes 1946 a:nzuwenden' ist, Ibcziehungsweise 
die .ihren Emschädigurugsanspruch von solchen 
Personen ableiten;". 

,Einrichtungen durch Verordnung mit rechts
v,erlbindlicher Kmft zu verlautharen. 

2. Soweit die im Verbot~gesetz' 1946 atJIfge~ 
zählten Stüilmelfolgen der Ausfülhrung ,durch be
sondere BundesgesetZe bedürifen, können diese 
A~s~ühroung~bestimmungendurch -einfache Sun
desgesetze getroffen werden; die Bestimmungen 
der Hauptstücke,VII bis X, XII und XVIII bis 
XX gelten als sO'lch'e einlfache BUllldesgelSetze. 

. J. Im Wege der Landesges,etzgeburug , können 
über die Vorschr:~ften dieses Bunidesverfassungs
gesetzes hinausgehende .Bestimmungen gegen 
Nationalsozialisten nicht getrolf,fen werden. 

4. Rechtsfo1gen, die nach den >bestehenden 
Rechtsvorschriften an rechtskräftige Verurteilun
,gen geknüpft sind, Ihleiben unberührt. 

A :b s c h ni t t H. 5. ' Di:e' Bestimmungen ,des XVII. Hau pt-

Das Gesetz vom 24.}u'1<i 1945, St. G. BI. st~cfues, Z. 8,. ,dieses Bundesverfassungs'gesetzes 
Nr. 106, übe~ die 'Ei~schränk~ng d~s FamiEen-1 wirken, falls ~Ieses Bundesverfassungsgesetz nach 
unterhaltes w1r>d abgeandert wie folt"t: Ablauf der Fmt des § 11, Abs. (1), 1. Satz, des 

b Wirtschaftssäuberungsgesetzes in seiner letzten 
2. § 3, Z. 2, hat zu Lauten: 

"zu den Personen gelhören, auf die § 17, 
Abs. (2), des Verihougesetzes 1946 anzuwenden 
ist,~'. -

A h s c h n i t t III. 

Die Verordnung .des Snaats,amtes 'für soziale 
Verwailtung im Einvernehmen mit den be-

Fassung in Kraft tritt, auf die Ze,it vom Ablauf 
dieser Frist an zurück. 

6. Mit der Vollziehung dieses Bundes
v,er:f,assungsgesetzes ist die Bundesregierung be
traut, sorreit nicht ausdrücklidl an einzelnen 
Stellen dieses Bundesverfassungsgesetz~s einzelne 
Bundesministerien mit Vollziehungsakten betraut 
werden. 
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